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A. Bekanntmachungen der Gemeinden 

 
 

Amtliche Bekanntmachung der Stadt Norden zur Kommunalwahl 2026 
 
Für die Gemeindewahl und Direktwahl am 13.09.2026 sowie einer möglichen Stichwahl am 27.09.2026 
gebe ich für das Wahlgebiet der Stadt Norden die Namen und Anschriften des Gemeindewahlleiters 
und seines Stellvertreters bekannt (§7 Nds. Kommunalwahlordnung): 
 
Gemeindewahlleiter: Herr Erster Stadtrat Marcus Aukskel, Stadt Norden, Am Markt 15, 26506 Norden, 
Tel.: 04931/923-231 
 
Stellvertretende Gemeindewahlleiter: Herr Städtischer Oberrat Christoph Carls, Stadt Norden, Am 
Markt 19, 26506 Norden, Tel.: 04931/923-414 
 
Norden, 17.11.2025 
 
Stadt Norden 
 
Der Bürgermeister 
Eiben 
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Bekanntmachung  
57. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Wiesmoor 

 
Aufgrund § 6 Abs. 5 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom  
03. November 2017 (BGBl. l S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Oktober 
2025 (BGBl. 2025 I Nr. 257), wird bekannt gemacht, dass der Landkreis Aurich die vom Rat der Stadt 
Wiesmoor am 23.06.2025 in öffentlicher Sitzung festgestellte Flächennutzungsplanänderung Nr. 57 
mit Schreiben vom 06.09.2023 (Az. IV-60-02-215271/2023) aufgrund von § 6 Abs. 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) genehmigt hat. 
 
Der Geltungsbereich der 57. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Wiesmoor ist aus dem 
nachstehenden Übersichtsplan (kein Maßstab) ersichtlich: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Flächennutzungsplanänderung tritt mit dieser Bekanntmachung in Kraft (vgl. § 6 Abs. 5 BauGB). 
 
Die Flächennutzungsplanänderung kann einschließlich ihrer Begründung mit den Anlagen und dem 
Umweltbericht sowie der zusammenfassenden Erklärung nach § 6 a Abs.1 BauGB bei der Stadt 
Wiesmoor, Hauptstr. 193, 26639 Wiesmoor, während der üblichen Dienststunden eingesehen werden. 
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Jedermann kann die Flächennutzungsplanänderung einsehen und über ihren Inhalt Auskunft verlan-
gen. 
 
Ergänzend wird der wirksame Flächennutzungsplan gemäß § 6a Abs. 2 BauGB mit der Begründung und 
der zusammenfassenden Erklärung auch in das Internet eingestellt 
(https://www.wiesmoor.de/fb4/bauleitplanung/) und über ein zentrales Internetportal des Landes 
(https://uvp.niedersachsen.de) zugänglich gemacht. 
 
Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB werden eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung 
der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214  
Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Flächennutzungsplanes und 
nach § 214 Abs. 3 Satz 2  beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges, unbeachtlich, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplanes schriftlich gegenüber der 
Stadt Wiesmoor unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht  
worden sind. 
 
Die Bekanntmachung ist ebenfalls im Internet ersichtlich unter www.wiesmoor.de sowie im Aushang-
kasten der Stadt Wiesmoor.  
 
Wiesmoor, 17.11.2025 
 
Stadt Wiesmoor  
 
Der Bürgermeister 
Lübbers 
 

 
Bekanntmachung 

60. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Wiesmoor 
 
Aufgrund § 6 Abs. 5 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom  
03. November 2017 (BGBl. l S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Oktober 
2025 (BGBl. 2025 I Nr. 257), wird bekannt gemacht, dass der Landkreis Aurich die vom Rat der Stadt 
Wiesmoor am 30.09.2024 in öffentlicher Sitzung festgestellte Flächennutzungsplanänderung Nr. 60 
mit Schreiben vom 10.11.2025 (Az. IV-60-02-1903/2022) aufgrund von § 6 Abs. 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) genehmigt hat. 
 
Der Geltungsbereiche der 60. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Wiesmoor sind aus dem 
nachstehenden Übersichtsplan ersichtlich: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.wiesmoor.de/fb4/bauleitplanung/
http://www.wiesmoor.de/
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Die Flächennutzungsplanänderung tritt mit dieser Bekanntmachung in Kraft (vgl. § 6 Abs. 5 BauGB). 
 
Die Flächennutzungsplanänderung kann einschließlich ihrer Begründung mit den Anlagen und dem 
Umweltbericht sowie der zusammenfassenden Erklärung nach § 6 a Abs.1 BauGB bei der Stadt 
Wiesmoor, Hauptstr. 193, 26639 Wiesmoor, während der üblichen Dienststunden eingesehen werden. 
Jedermann kann die Flächennutzungsplanänderung einsehen und über ihren Inhalt Auskunft verlan-
gen. 
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Ergänzend wird der wirksame Flächennutzungsplan gemäß § 6a Abs. 2 BauGB mit der Begründung und 
der zusammenfassenden Erklärung auch in das Internet eingestellt 
(https://www.wiesmoor.de/fb4/bauleitplanung/) und über ein zentrales Internetportal des Landes 
(https://uvp.niedersachsen.de) zugänglich gemacht. 
  
Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB werden eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung 
der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214  
Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Flächennutzungsplanes und 
nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges, unbeachtlich, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplanes schriftlich gegenüber der 
Stadt Wiesmoor unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht  
worden sind. 
 
Die Bekanntmachung ist ebenfalls im Internet unter www.wiesmoor.de sowie im Aushangkasten der 
Stadt Wiesmoor ersichtlich.  
 
Wiesmoor, 14.11.2025 
 
Stadt Wiesmoor  
 
Der Bürgermeister 
Lübbers 
 

 
Bekanntmachung 

67. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Wiesmoor 
 
Aufgrund § 6 Abs. 5 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom  
03. November 2017 (BGBl. l S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Oktober 
2025 (BGBl. 2025 I Nr. 257), wird bekannt gemacht, dass der Landkreis Aurich die vom Rat der Stadt 
Wiesmoor am 23.06.2025 in öffentlicher Sitzung festgestellte Flächennutzungsplanänderung Nr. 67 
mit Schreiben vom 29.10.2025 (Az. IV-60-02-2471/2024) aufgrund von § 6 Abs. 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) genehmigt hat. 
 
Der Geltungsbereich der 67. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Wiesmoor ist aus dem 
nachstehenden Übersichtsplan (kein Maßstab) ersichtlich: 
 

https://www.wiesmoor.de/fb4/bauleitplanung/
http://www.wiesmoor.de/
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Die Flächennutzungsplanänderung tritt mit dieser Bekanntmachung in Kraft (vgl. § 6 Abs. 5 BauGB). 
 
Die Flächennutzungsplanänderung kann einschließlich ihrer Begründung mit den Anlagen und dem 
Umweltbericht sowie der zusammenfassenden Erklärung nach § 6 a Abs.1 BauGB bei der Stadt 
Wiesmoor, Hauptstr. 193, 26639 Wiesmoor, während der üblichen Dienststunden eingesehen werden. 
Jedermann kann die Flächennutzungsplanänderung einsehen und über ihren Inhalt Auskunft verlan-
gen. 
 
Ergänzend wird der wirksame Flächennutzungsplan gemäß § 6a Abs. 2 BauGB mit der Begründung und 
der zusammenfassenden Erklärung auch in das Internet eingestellt 
(https://www.wiesmoor.de/fb4/bauleitplanung/) und über ein zentrales Internetportal des Landes 
(https://uvp.niedersachsen.de) zugänglich gemacht. 
  

https://www.wiesmoor.de/fb4/bauleitplanung/
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Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB werden eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung 
der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214  
Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Flächennutzungsplanes und 
nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges, unbeachtlich, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplanes schriftlich gegenüber der 
Stadt Wiesmoor unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht  
worden sind. 
 
Die Bekanntmachung ist ebenfalls im Internet ersichtlich unter www.wiesmoor.de sowie im Aushang-
kasten der Stadt Wiesmoor.  
 
Wiesmoor, 17.11.2025 
 
Stadt Wiesmoor  
 
Der Bürgermeister 
Lübbers 
 

 
Satzung der Gemeinde Hagermarsch 

über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer 
 
Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) vom 
17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576) in der zur Zeit geltenden Fassung und der §§ 1, 2 und 3 des Niedersäch-
sischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) vom 23.01.2007 (Nds. GVBl. S. 41) in der zur Zeit gelten-
den Fassung hat der Rat der Gemeinde Hagermarsch in seiner Sitzung am 06.11.2025 folgende Satzung 
beschlossen: 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
Die Gemeinde erhebt eine Zweitwohnungssteuer. 
 

§ 2 
Steuergegenstand 

 
(1) Gegenstand der Steuer ist das Innehaben einer Zweitwohnung im Gemeindegebiet. 
 
(2) Eine Zweitwohnung ist jede Wohnung, die jemand neben seiner Hauptwohnung zu Zwecken des 

persönlichen Lebensbedarfs innehat, insbesondere zu Erholungs-, Berufs- und Ausbildungszwe-
cken. Satz 1 gilt auch für den Fall, dass sich die Hauptwohnung im Ausland befindet. Eine Wohnung 
verliert die Eigenschaft als Zweitwohnung nicht dadurch, dass ihr Inhaber sie zeitweilig zu einem 
anderen Zweck nutzt. 

 
(3) Als Hauptwohnung gilt die gemeldete Haupt- oder alleinige Wohnung. 
 
(4) Eine Wohnung im Sinne dieser Satzung ist jeder umschlossene Raum, der mindestens über ein 

Fenster, eine Elektro- oder vergleichbare Energieversorgung, eine Trinkwasserversorgung sowie 
eine Toilette, zumindest in vertretbarer Nähe, verfügt und damit wenigstens vorübergehend zum 
Wohnen geeignet ist. 

 
(5) Liegen Hauptwohnung und Zweitwohnung auf demselben Grundstück, so gilt diese in der Regel 

nicht als Zweitwohnung im Sinne dieser Satzung. 

http://www.wiesmoor.de/
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(6) Eine Wohnung verliert die Eigenschaft einer Zweitwohnung nicht dadurch, dass ihr/ihre Inha-
ber/in sie vorübergehend anders oder nicht nutzt. 

 
§ 3 

Steuerpflicht 
 
(1) Steuerpflichtig ist, wer im Gemeindegebiet eine Zweitwohnung im Sinne des § 2 innehat. Inhaber/in 

einer Zweitwohnung ist, wer die Verfügungsbefugnis über die Wohnung als Eigentümer/in, Mie-
ter/in oder als sonstige dauernutzungsberechtigte Person hat. 

 
(2) Dies gilt nicht, wenn die Inhaberin oder der Inhaber der Zweitwohnung verheiratet ist, nicht dau-

ernd von ihrem oder seinem Ehepartner getrennt lebt und die Zweitwohnung aus beruflichen Grün-
den unterhalten wird, weil die Zweitwohnungsinhaberin oder der Zweitwohnungsinhaber ihrer o-
der seiner Arbeit nicht vom Familienwohnsitz aus nachgehen kann. Gleiches findet auf die einge-
tragene Lebenspartnerschaft Anwendung. 

 
(3) Inhaberin oder Inhaber einer Zweitwohnung in der Hauptwohnung der Eltern oder eines Elternteils, 

sind nicht steuerpflichtig im Sinne dieser Satzung, wenn sie sich im Studium oder in Ausbildung 
befinden, ihren Hauptwohnsitz am Studien- bzw. Ausbildungsort angemeldet und noch nicht das 
28. Lebensjahr vollendet haben. 

 
(4) Haben mehrere Personen gemeinschaftlich eine Zweitwohnung inne, so sind sie Gesamtschuldner. 
 

§ 4 
Steuermaßstab 

 
(1) Die Steuer bemisst sich nach dem Wohnwert der Zweitwohnung multipliziert mit dem Verfügbar-

keitsfaktor (Bemessungsgrundlage in Euro).  
 
(2) Der Wohnwert ist das Produkt aus dem Lagewertfaktor (LWF), der Quadratmeterzahl der Wohn-

fläche (WF), dem Baujahresfaktor (BJF), dem Gebäudefaktor (GF) und dem Wohnflächenfaktor 
(WFF) multipliziert mit hundert. Der Wohnwert ergibt sich somit aus folgender Formel: 

 
Wohnwert = (LWF x WF x BJF x GF x WFF) x 100. 

 
(3) Zur Ermittlung des Lagewertfaktors wird der jeweils maßgebliche Bodenrichtwert (BRW) ins Ver-

hältnis zum höchsten Bodenrichtwert im Erhebungsgebiet (hBRW) gesetzt und das hieraus resul-
tierende Ergebnis mit eins addiert. Der Lagewertfaktor ergibt sich somit aus folgender Formel: 

 
LWF = (BRW : hBRW) + 1  

 
Er wird auf die zweite Nachkommastelle abgerundet. Grundlage sind die vom zuständigen Gut-
achterausschuss für Grundstückswerte zum Stichtag 01.01. des dem Erhebungszeitraum voraus-
gegangenen Kalenderjahres ermittelten und im Bodenrichtwertinformationssystem Niedersach-
sen und Bremen (BORIS.NI) veröffentlichten Bodenrichtwerte nach § 196 Baugesetzbuch (BauGB) 
für Bauflächen gemäß der Anlage 5 der Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoVVertV) 
vom 14. Juli 2021 (BGBI. I, S. 2805). Maßgeblich ist der Bodenrichtwert der für die Bodenricht-
wertzone, in der sich die Zweitwohnung befindet, ausgewiesen wird. Der festgestellte Bodenricht-
wert wird für die Dauer von 3 Jahren festgeschrieben. 

 
(4) Ist ein Bodenrichtwert für den konkreten Steuergegenstand nicht zu ermitteln, so ist unter Einbe-

ziehung der angrenzenden Bodenrichtwertzonen sowie anhand der konkreten Gegebenheiten ein 
Bodenrichtwert zu schätzen. 
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(5) Die bei der Berechnung anzusetzende Wohnfläche wird nach Maßgabe der Wohnflächenverord-
nung in der jeweils geltenden Fassung ermittelt.  

 
(6) Der Baujahresfaktor wird bezogen auf das jeweilige Baujahr des Gebäudes wie folgt bemessen:  
 

                      Baujahr                 Wertfaktor 

                      bis 1970                   0,70 

                      1971 – 1980                   0,71 – 0,80 

                      1981 – 1990                   0,81 – 0,90 

                      1991 – 2000                   0,91 – 1,00 

                      2001 – 2010                    1,01 – 1,10 

                      2011 – 2020                    1,11 – 1,20 

                      2021 – 2030                    1,21 – 1,30 

 
Maßgebend für die Festlegung des Baujahres ist der Zeitpunkt der Bezugsfertigkeit. 

 
(7) Der Gebäudefaktor für die Gebäudeart wird wie folgt bemessen: 
 

Gebäudeart Wertfaktor 

Mietwohnung 0,7 

Mehrfamilienhaus, Mehrgeschosswohnungsbau, 
Eigentumswohnung, sonstige Wohnung 

 
0,8 

Zweifamilienhaus, Doppelhaus, Reihenhaus 0,9 

Einfamilienhaus 1 

 
Für alle Gebäudearten gilt, dass der Gebäudefaktor für ein Einfamilienhaus Anwendung findet, 
wenn das gesamte Gebäude als Zweitwohnung im Sinne von § 2 Abs. 3 zur Verfügung steht. 

 
(8) Der Faktor für die Wohnfläche (WFF) wird wie folgt bemessen: 

 

Wohnfläche Wertfaktor 

bis 75 m² 1 

  75,01 m² - 100 m² 0,9 

100,01 m² - 125 m² 0,8 

125,01 m² - 150 m² 0,7 

150,01 m² - 175 m² 0,6 

ab 175,01 m³ 0,5 

 
§ 5 

Steuersatz 
 
(1) Der Steuersatz beträgt im Haushaltsjahr 6,40 v. H. der Bemessungsgrundlage nach § 4.  
 
(2) In den Fällen des § 6 (1) Satz 2 ermäßigt sich die Steuer auf den der Dauer der Steuerpflicht ent-

sprechenden Teilbetrag. 
 

§ 6 
Entstehung und Fälligkeit der Steuerschuld 

 
(1) Die Zweitwohnungssteuer wird als Jahressteuer festgesetzt. Besteuerungszeitraum ist das Kalen-

derjahr. Besteht die Steuerpflicht nicht während des gesamten Kalenderjahres, ist Besteuerungs-
zeitraum der entsprechende Teil des Kalenderjahres. 
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(2) Der Steueranspruch für ein Kalenderjahr entsteht am 01. Januar des Jahres, für das die Steuer 
festzusetzen ist. Tritt die Steuerpflicht erst nach dem 01. Januar ein, so entsteht der Steueran-
spruch mit dem Beginn der Steuerpflicht. 

(3) Die Steuerpflicht beginnt mit dem Zeitpunkt, ab dem die Wohnung der/des Steuerpflichtigen als 
Zweitwohnung zu beurteilen ist. Fällt der Zeitpunkt, mit dem die Beurteilung der Wohnung als 
Zweitwohnung beginnt, nicht auf den ersten Tag eines Monats, beginnt die Steuerpflicht am ers-
ten Tag des folgenden Monats. Dies gilt auch, wenn die Hauptwohnung zur Zweitwohnung wird. 

(4) Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendermonats, in dem der/die Steuerpflichtige die Woh-
nung nicht mehr innehat oder die Zweitwohnung zur Hauptwohnung umgewandelt wurde. Zu viel 
gezahlte Steuern sind auf Antrag zu erstatten. 

(5) Die Steuerschuld wird in vierteljährlichen Beträgen zum 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. 
November eines jeden Jahres fällig. Beträge bis 100,00 Euro werden zum 01. Juli eines jeden Jah-
res fällig. 

(6) Nachveranlagte Steuerbeträge sind innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Steuerbe-
scheides zu entrichten, Erstattungsbeträge innerhalb von zwei Wochen nach der Bekanntgabe 
fällig.  

§ 7 
Steuerermäßigungen 

 
(1) Im Falle der gemischten Widmung einer Zweitwohnung ermäßigt sich der Steuersatz auf die in 

Satz 2 genannten Steuersätze, wenn die Verfügbarkeit der Zweitwohnung für Zwecke des persön-
lichen Lebensbedarfes durch rechtliche Bindungen zwingend auf Zeiträume von maximal 285 Ta-
gen beschränkt worden ist. Die ermäßigten Steuersätze betragen bei einer Eigennutzungsmög-
lichkeit 

 
a.) von maximal 165 Tagen 50 v.H. des vollen Steuersatzes, 
b.) von maximal 205 Tagen 62,5 v.H. des vollen Steuersatzes, 
c.) von maximal 245 Tagen 75 v.H. des vollen Steuersatzes und 
d.) von maximal 285 Tagen 87,5 v.H. des vollen Steuersatzes. 

 
Eine Ermäßigung wird nur auf die vollen Steuersätze und nicht auf anteilige Zweitwohnungssteu-
ersätze gewährt. 

 
(2) Die Anwendung der Steuersatzermäßigung gemäß § 7 (1) dieser Satzung ist bei Eigenvermietung 

innerhalb einer Ausschlussfrist bis zum 15.02. des jeweiligen Folgejahres, bei einem Weiterver-
mietungsvertrag mit einer Vermietungsagentur innerhalb einer Ausschlussfrist bis zum 15.02. des 
jeweiligen Kalenderjahres, zu beantragen. Die Voraussetzungen der Steuersatzermäßigung sind 
auf Verlangen der Gemeinde glaubhaft zu machen. Neben dem Darlegen der rechtlichen Bindun-
gen gehören dazu auch nachvollziehbare Auskünfte zur einkommenssteuer-, umsatzsteuer- und 
gegebenenfalls gewerbesteuerrechtlichen Behandlung der Wohnung durch die Finanzbehörden. 
Der An- und Abreisetag zählen als ein Vermietungstag. Sofern ein Weitervermietungsvertrag mit 
einer Vermietungsagentur abgeschlossen worden ist, muss in diesem die Lage der Zeiträume der 
Eigenverfügbarkeit vor dem jährlichen Entstehen der Zweitwohnungsteuer auf bestimmte oder 
bestimmbare Zeiten (z.B. Ostern, Schulferien) des Jahres festgelegt worden sein. Vertragskon-
struktionen, die den Verdacht erzeugen, Scheinverträge zu sein oder dem Umgehen der Zweit-
wohnungssteuerpflicht oder dem Vortäuschen von Ermäßigungsvoraussetzungen zu dienen, wer-
den nicht anerkannt. 

 
(3) Endet die Steuerpflicht im Laufe des Veranlagungsjahres, werden die Verfügungstage im steuer-

pflichtigen Zeitraum jahresanteilig zugrunde gelegt.  
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§ 8 
Anzeigepflicht 

 
Wer eine Zweitwohnung in Besitz nimmt oder aufgibt, hat dies der Gemeinde innerhalb eines Monats 
nach diesem Zeitpunkt anzuzeigen. Wer bei Inkrafttreten dieser Satzung eine Zweitwohnung innehat, 
hat dies der Gemeinde innerhalb eines Monats nach Inkrafttreten anzuzeigen. 

 
§ 9 

Steuererklärung, Mitteilungspflichten 
 

(1) Der/Die Steuerpflichtige ist verpflichtet, der Gemeinde alle für die Steuererhebung relevanten 
Tatbestände (Wohnfläche, Baujahr, Bezugsfertigkeit, Gebäudeart, Art der Nutzung u.a.) vollstän-
dig und wahrheitsgemäß schriftlich mitzuteilen. Ein dafür entsprechendes Formular wird zur Ver-
fügung gestellt. Das gleiche gilt, wenn sich für die Steuererhebung relevanten Tatbestände än-
dern. Die Mitteilung ist eigenhändig zu unterschreiben und die gemachten Angaben sind auf Auf-
forderung zu belegen. 

 

(2) Wenn die Sachverhaltsaufklärung durch die Beteiligten nicht zum Ziel führt oder keinen Erfolg 
verspricht, sind auch andere Personen und Firmen, insbesondere Vermieter oder Verpächter von 
Zweitwohnungen / Campingplätzen und Vermietungsagenturen verpflichtet, der Gemeinde auf 
Nachfrage, die für die Steuerfestsetzung relevanten Daten mitzuteilen (§ 11 Kommunalabgaben-
gesetz (NKAG) i. V. m. § 93 Abgabenordnung (AO)). 

 
§ 10 

Datenverarbeitung 
 

(1) Die Gemeinde kann zur Ermittlung der Steuerpflichtigen und zur Festsetzung, Erhebung und Voll-
streckung der Zweitwohnungsteuer im Rahmen dieser Satzung die erforderlichen personenbezo-
genen und grundstücksbezogenen Daten gemäß der Europäischen Datenschutz-Grundverord-
nung (DS-GVO) und dem Niedersächsischen Datenschutzgesetz (NDSG), jeweils in Kraft getreten 
am 25. Mai 2018, in Verbindung mit § 11 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetz (NKAG) 
und den dort genannten Bestimmungen der Abgabenordnung (AO) erheben bei: 

 
a) Städten und Gemeinden (Ordnungsamt, Einwohnermeldeamt, Bauamt, Finanzverwaltung)  

b) Kurverwaltungen 

c) Sozialversicherungsträgern  

d) Finanzämtern 

e) Grundbuchämtern 

f) Katasterämtern 

g) Amtsgerichten (Handelsregister)  

h) andere Behörden  

i) Vorbesitzern, Vermietern, Verpächtern, Eigentümern  

j) Versorgungsunternehmen.  
 

(2) Weitere, bei den in Absatz 1 genannten Datenquellen vorhandene personen- und grundstücksbe-
zogene Daten dürfen erhoben werden, soweit sie für die Veranlagung zu dem Beitrag nach dieser 
Satzung erforderlich sind. Die Daten dürfen von der datenverarbeitenden Stelle nur zum Zwecke 
der Beitragserhebung nach dieser Satzung weiterverarbeitet werden.  
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§ 11 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Steuerpflichtige oder Steuerpflichtiger oder bei der Wahrneh-

mung der Angelegenheit einer oder eines Steuerpflichtigen leichtfertig 
 

a) über steuerrechtlich erhebliche Tatsachen unrichtige oder unvollständige Angaben macht  
oder 

b) die Gemeinde pflichtwidrig über steuerrechtlich erhebliche Tatsachen in Unkenntnis lässt  
und dadurch Steuern verkürzt oder nicht gerechtfertigte Steuervorteile für sich oder einen ande-
ren erlangt. Die Strafbestimmungen bei Vorsatz des § 16 NKAG bleiben unberührt.  

 
(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer vorsätzlich oder fährlässig 

 
a) Belege ausstellt, die in tatsächlicher Hinsicht unrichtig sind oder 
b) bei der Anzeigepflicht über Innehaben oder Aufgeben der Zweitwohnung nicht nachkommt. 
Zuwiderhandlungen gegen § 8 sind Ordnungswidrigkeiten nach § 18 Abs. 2 NKAG.  

 
(3) Gemäß § 18 Abs. 3 NKAG können Ordnungswidrigkeiten mit einer Geldbuße bis zu 10.000,00 Euro 

geahndet werden. 
 

§ 12 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung der Gemeinde Hagermarsch 
über die Erhebung der Zweitwohnungssteuer vom 21. Oktober 2014 i.d.F. der 2. Änderungssatzung 
vom 26. Mai 2020 außer Kraft. 
 
Hagermarsch, 06.11.2025 
 
Gemeinde Hagermarsch 
 
Sell 
Gemeindedirektor 
 
 

 
B. Bekanntmachungen sonstiger öffentlicher Körperschaften 

 

 
Öffentliche Bekanntmachung 

für die Flurbereinigung Großes Meer 
Vorzeitige Ausführungsanordnung 

 
Für die Flurbereinigung Großes Meer, Landkreis Aurich, wird hiermit die vorzeitige Ausführung des 
Flurbereinigungsplanes gemäß § 63 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der zurzeit gültigen Fas-
sung angeordnet. 
 
Der neue Rechtszustand tritt mit Wirkung vom 21.11.2025, 0:00 Uhr ein. 
 
Mit diesem Zeitpunkt tritt der im Flurbereinigungsplan in der Fassung des Nachtrages I vorgesehene 
neue Rechtszustand an die Stelle des bisherigen (§ 61 Satz 2 FlurbG). 
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Zu dem genannten Zeitpunkt tritt die Landabfindung hinsichtlich der Rechte an den alten Grundstü-
cken und der diese Grundstücke betreffenden Rechtsverhältnisse, die nicht aufgehoben werden, an 
die Stelle der alten Grundstücke. Die örtlich gebundenen öffentlichen Lasten, die auf den alten Grund-
stücken ruhen, gehen auf die in deren örtlicher Lage ausgewiesenen neuen Grundstücke über (§ 68 
Abs. 1 FlurbG). 
 
Die tatsächliche Überleitung in den neuen Zustand, namentlich der Übergang des Besitzes und der 
Nutzung der neuen Grundstücke im Flurbereinigungsgebiet, wurde durch die Anordnung der vorläufi-
gen Besitzeinweisung gemäß § 65 FlurbG am 25.11.2020 in Verbindung mit den Überleitungsbestim-
mungen geregelt. Änderungen der Ergebnisse der vorläufigen Besitzeinweisung gemäß § 65 FlurbG 
wurden jeweils vereinbart. Weiterer Bestimmungen bedarf es daher nicht. 
 
Über Anträge auf Regelung von Pachtverhältnissen gemäß §§ 70 und 71 FlurbG sowie auf Entscheidung 
über die Beteiligung von Nießbrauchern an den Eigentümern zur Last fallenden Beiträgen (§ 19 FlurbG) 
entscheidet gemäß § 71 Satz 1 FlurbG die Flurbereinigungsbehörde. Die Anträge müssen gemäß § 71 
Satz 3 FlurbG innerhalb von 3 Monaten nach Erlass dieser vorzeitigen Ausführungsanordnung beim 
Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems, Geschäftsstelle Aurich, Oldersumer Straße 48, 
26603 Aurich, gestellt werden. 
 
Gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) vom 19.03.1991 (BGBl. I S. 686), in 
der zurzeit gültigen Fassung, wird hiermit die sofortige Vollziehung der vorzeitigen Ausführungsanord-
nung angeordnet. 
 
Gründe: 
Die nach § 63 Abs. 1 FlurbG für den Erlass der vorzeitigen Ausführungsanordnung erforderlichen Vo-
raussetzungen sind gegeben. 
 
Die gegen den Flurbereinigungsplan eingelegten Widersprüche sind erledigt bzw. wurden der zustän-
digen Widerspruchsbehörde zur Entscheidung vorgelegt. Gegen den Nachtrag I zum Flurbereinigungs-
plan wurde kein Widerspruch eingelegt. 
 
Durch einen Aufschub der Ausführung des Flurbereinigungsplanes würden erhebliche Nachteile er-
wachsen, daher ist gemäß § 63 Abs. 1 FlurbG die vorzeitige Ausführung des Flurbereinigungsplanes 
anzuordnen. 
 
Die verbliebenen Widerspruchsführer erfahren durch den Eintritt des neuen Rechtszustandes keine 
Nachteile. Der Flurbereinigungsplan kann im weiteren Rechtsbehelfsverfahren geändert werden. Die 
Änderungen wirken in rechtlicher Hinsicht auf den in dieser Anordnung festgesetzten Tag zurück (§ 63 
Abs. 2 FlurbG). Den übrigen Teilnehmern des Flurbereinigungsverfahrens Großes Meer ist es nicht zu-
zumuten, eine weitere Verzögerung hinzunehmen. Der neue Rechtszustand ist besonders dringlich, da 
das Flurbereinigungsgesetz keine Vorabregelungen des Eigentums für Teilgebiete erlaubt. 
 
Aus einem längeren Aufschub der Ausführung des Flurbereinigungsplans würden einem großen Teil 
der Beteiligten voraussichtlich erhebliche Nachteile erwachsen, da besonders 
 

 der gesamte rechtsgeschäftliche Grundstücksverkehr im Flurbereinigungsgebiet erheblich er-
schwert wäre, 
 

 die Aufnahme von dinglich gesicherten Darlehen für Investitionen bis zur Eintragung der neuen 
Grundstücke in das Grundbuch nicht oder nur erschwert möglich wäre, da Kreditinstitute, die Dar-
lehen auf den alten u. U. in der Natur nicht mehr vorhandenen Grundstücken nur ungern oder gar 
nicht sichern, 
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 das Grundbuch nach § 82 FlurbG im Interesse verschiedener Antragsteller nicht vorzeitig berich-
tigt werden könnte, 
 

 bei starkem Grundstücksverkehr fortgesetzt zeitraubende Berichtigungen der Verfahrensunterla-
gen erforderlich würden. 
 

 bei Anträgen auf Agrarförderung und Agrarumweltmaßnahmen ggf. eine Abstimmung zwischen 
dem derzeitigen und dem künftigen Eigentümer eines Grundstücks erforderlich würde. 
 

Mit dem Eintritt des neuen Rechtszustands werden der vorläufige Charakter des bisher erfolgten 
Besitzübergangs und die damit verbundene Rechtsunsicherheit beendet. Es werden die Voraussetzun-
gen dafür geschaffen, dass neben der Katasterberichtigung die Teilnehmer im Grundbuch als neue Ei-
gentümer eingetragen werden können und somit auch rechtlich über ihre neuen Grundstücke verfü-
gen können (Belastungen, Veräußerung, Erbauseinandersetzung, Erbbaurechte usw.). 
 
Nach Erlass der vorzeitigen Ausführungsanordnung und der Grundbuchberichtigung (§ 79 FlurbG) kann 
über die neuen Grundstücke problemlos verfügt werden, so dass keine Behinderung des Grundstücks-
verkehrs mehr besteht. 
 
Die Anordnung der sofortigen Vollziehung der vorzeitigen Ausführungsanordnung liegt im besonderen 
öffentlichen Interesse und im überwiegenden Interesse der Beteiligten, da mit dem Eintritt des neuen 
Rechtszustandes der vorläufige Charakter des bisher erfolgten Besitzübergangs beendet und die Über-
einstimmung zwischen Besitzstand und Eigentum herbeigeführt wird. Die sofortige Vollziehbarkeit 
dient damit der Schaffung klarer Rechtsverhältnisse zu einem frühestmöglichen Zeitpunkt. Der Allge-
meinheit ist im Hinblick auf die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Be-
triebe und wegen der in die Flurbereinigung investierten erheblichen öffentlichen Mittel daran gele-
gen, die Ziele des Verfahrens möglichst bald herbeizuführen. Das Interesse der Beteiligten, für die der 
Flurbereinigungsplan unanfechtbar ist, an einem möglichst kurzfristigen Eigentumsübergang über-
wiegt die Einzelinteressen der verbliebenen Widerspruchsführer an einem Aufschub bei weitem. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Verwaltungsakt kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe beim Amt für regionale 
Landesentwicklung (ArL) Weser-Ems, Theodor-Tantzen-Platz 8, 26122 Oldenburg, sowie bei der Ge-
schäftsstelle Aurich des ArL Weser-Ems, Oldersumer Straße 48, 26603 Aurich, Widerspruch erhoben 
werden. 
 
Hinweis: 
Gemäß § 27a Abs. 2 Verwaltungsverfahrensgesetz wird diese öffentliche Bekanntmachung auch im 
Internet unter www.flurb-we.niedersachsen.de in der Rubrik „Öffentliche Bekanntmachungen“ einge-
stellt. 
 
Aurich, 14.11.2025 
 
Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems 
 - Geschäftsstelle Aurich -  
 
Im Auftrage 
Baalmann 
 
 
 
 
 

http://www.flurb-we.niedersachsen.de/
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Friedhofsordnung (FO) für den Friedhof 
der Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Holtrop 

 
Gemäß § 4 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverord-
nung) vom 13. November 1973 (Kirchl. Amtsbl. 1974 S. 1) hat der Kirchenvorstand der Ev.-luth. Kir-
chengemeinde Holtrop in seiner Sitzung am 30.10.2025 folgende Friedhofsordnung beschlossen: 
 
Der Friedhof ist die Stätte, an der die Verstorbenen zur letzten Ruhe gebettet werden. Er ist mit seinen 
Gräbern ein sichtbares Zeichen der Vergänglichkeit des Menschen. Er ist zugleich ein Ort, an dem die 
Kirche die Botschaft verkündet, dass Christus dem Tode die Macht genommen hat und denen, die an 
ihn glauben, das ewige Leben geben wird. Aus dieser Erkenntnis und in dieser Gewissheit erhalten 
Arbeit und Gestaltung auf dem Friedhof Richtung und Weisung. 
 

Inhaltsübersicht 
 
I. Allgemeine Vorschriften 
§ 1 Geltungsbereich und Friedhofszweck 
§ 2 Friedhofsverwaltung 
§ 3 Schließung und Entwidmung 
 
II. Ordnungsvorschriften 
§ 4 Öffnungszeiten 
§ 5 Verhalten auf dem Friedhof 
§ 6 Dienstleistungen 
 
III. Allgemeine Bestattungsvorschriften 
§ 7 Anmeldung einer Bestattung 
§ 8 Beschaffenheit von Särgen und Urnen 
§ 9 Ausheben der Gräber 
§ 10 Ruhezeiten 
§ 11 Umbettungen 
 
IV. Grabstätten 
§ 12 Allgemeines 
§ 13 -entfällt- 
§ 14 Wahlgrabstätten 
§ 15 Kinderwahlgrabstätten 
§ 16 Rasengrabstätten 
§ 17 Gemeinschaftsgrabstätten 
 
V. Anlage und Pflege der Grabstätten 
§ 18 Allgemeines 
§ 19 Grabpflege, Grabschmuck 
§ 20 Vernachlässigung 
 
VI. Grabmale und andere Anlagen 
§ 21 Gestaltung und Standsicherheit von Grabmalen und anderer Anlagen 
§ 22 Verwendung von Natursteinen 
§ 23 Errichtung und Änderung von Grabmalen 
§ 24 Mausoleen und gemauerte Grüfte 
§ 25 Entfernung 
§ 26 Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale 
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VII. Leichenhalle und Trauerfeiern 
§ 27 Kapelle 
§ 28 -entfällt-  
 
VIII. Schlussvorschriften 
§ 29 Haftung 
§ 30 Gebühren 
§ 31 Inkrafttreten 
 
 

I. Allgemeine Vorschriften 
 

§ 1 
Geltungsbereich und Friedhofszweck 

 
(1) Diese Friedhofsordnung gilt für den Friedhof der Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde 
Holtrop (im Nachfolgenden als „Kirchengemeinde“ bezeichnet) in seiner jeweiligen Größe. Der Fried-
hof umfasst zurzeit die Flurstücke 36/12, 271/36 und 272/36 der Flur 7, Gemarkung Holtrop in Größe 
von insgesamt ca. 0,7420 ha. Eigentümerin der Flurstücke ist die Kirchengemeinde. 
 
(2) Der Friedhof dient der Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben ihren Wohnsitz oder ge-
wöhnlichen Aufenthalt im Gebiet der Kirchengemeinde hatten, sowie derjenigen, die bei ihrem Tod 
ein Recht auf Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen. Der Friedhof dient auch der Bestat-
tung von Fehlgeborenen und Ungeborenen i.S.d. Niedersächsischen Bestattungsgesetzes, soweit ein 
Elternteil die Voraussetzungen entsprechend Satz 1 erfüllt. 
 
(3) Andere Bestattungen bedürfen der vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Diese Zustim-
mung wird in der Regel dann erteilt werden, wenn die verstorbene Person eine besondere Beziehung 
zur Kirchengemeinde oder zu deren Ortschaft hatte, oder wenn Einwohner aus dem Bereich der Kir-
chengemeinde die Bestattung einer/eines Angehörigen begehren und für die Grabstätte das Nutzungs-
recht übernehmen. Der Kirchenvorstand kann weitere Kriterien zur Bestimmung dieses Personenkrei-
ses festlegen. 
 

§ 2 
Friedhofsverwaltung 

 
(1) Der Friedhof ist eine unselbständige Anstalt des öffentlichen Rechts. Er wird vom Kirchenvorstand 
verwaltet (Friedhofsverwaltung). 
 
(2) Die Verwaltung des Friedhofs richtet sich nach dieser Friedhofsordnung sowie den sonstigen kirch-
lichen und staatlichen Vorschriften. 
 
(3) Mit der Wahrnehmung der Friedhofsverwaltung kann der Kirchenvorstand einzelne Personen, ei-
nen Ausschuss oder eine kirchliche Verwaltungsstelle beauftragen.  
 
(4) Erforderliche personenbezogene Daten im Zusammenhang mit einer Bestattung, Verleihung, Ver-
längerung oder Übertragung des Nutzungsrechts an einer Grabstätte, einer Anzeige zur Errichtung ei-
nes Grabmals oder anderer Anlagen, dem Tätigwerden von Dienstleistungserbringern sowie mit der 
Erhebung von Gebühren und Entgelten dürfen für den jeweiligen Zweck erhoben, verarbeitet und ge-
nutzt werden.  
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§ 3 
Schließung und Entwidmung 

 
(1) Der Friedhof, einzelne Friedhofsteile und einzelne Grabstätten können aus einem wichtigen Grund 
beschränkt geschlossen, geschlossen und entwidmet werden. 
 
(2) Nach der beschränkten Schließung dürfen keine neuen Nutzungsrechte mehr verliehen werden. 
Eine Verlängerung von bestehenden Nutzungsrechten darf lediglich zur Anpassung an die Ruhezeit 
erfolgen. Bestattungen dürfen nur noch in Grabstätten stattfinden, an denen im Zeitpunkt der be-
schränkten Schließung noch Nutzungsrechte bestehen, sofern die Grabstätten noch nicht belegt sind 
oder sofern zu dem genannten Zeitpunkt die Ruhezeiten abgelaufen waren. Grabstätten, an denen die 
Ruhezeit nach dem Zeitpunkt der beschränkten Schließung abläuft, dürfen nicht neu belegt werden. 
Eingeschränkt werden kann auch der Kreis der Bestattungsberechtigten. Ausnahmen von dieser Ein-
schränkung kann die Friedhofsverwaltung im Einzelfall zur Vermeidung unbilliger Härten bei bestehen-
den Nutzungsrechten zulassen. 
 
(3) Nach der Schließung dürfen Bestattungen nicht mehr vorgenommen werden. 
 
(4) Durch die Entwidmung wird die Eigenschaft als Ruhestätte der Verstorbenen aufgehoben. Die Ent-
widmung wird erst ausgesprochen, wenn keine Nutzungsrechte mehr bestehen, sämtliche Ruhezeiten 
abgelaufen sind und eine angemessene Pietätsfrist vergangen ist. 
 
 

II. Ordnungsvorschriften 
 

§ 4 
Öffnungszeiten 

 
(1) Der Friedhof ist während der an den Eingängen bekannt gegebenen Zeiten - in jedem Fall aber nur 
bei Tageslicht - für den Besuch geöffnet. Außerhalb dieser Zeiten ist das Betreten nicht gestattet. 
 
(2) Die Friedhofsverwaltung kann das Betreten aller oder einzelner Friedhofsteile aus besonderem An-
lass vorübergehend untersagen. 
 
(3) Sofern bei Schnee- und/oder Eisglätte die Wege auf dem Friedhof nur insoweit geräumt werden, 
wie dieses für die notwendige Aufrechterhaltung des Friedhofszweckes erforderlich ist, geschieht die 
Benutzung nicht geräumter oder nicht gestreuter Wege auf eigene Gefahr. 
 

§ 5 
Verhalten auf dem Friedhof 

 
(1) Jeder hat sich auf dem Friedhof der Würde des Ortes und der Achtung der Persönlichkeitsrechte 
der Angehörigen und Besucher entsprechend zu verhalten und Äußerungen, die sich in verletzender 
Weise gegen den christlichen Glauben oder die evangelische Kirche richten, die Würde des Menschen 
oder die Ruhe der Toten verletzen oder geeignet sind, politische Gedanken öffentlich zu verbreiten, zu 
unterlassen. Die Anordnungen des Friedhofspersonals sind zu befolgen. Die Friedhofsverwaltung kann 
Personen, die der Friedhofsordnung zuwiderhandeln, das Betreten des Friedhofs untersagen. 
 
(2) Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet: 
 

a) die Wege mit Fahrzeugen oder Rollschuhen, Inlinern, Skateboards aller Art - ausgenommen Kin-
derwagen, Rollstühlen, Handwagen sowie Fahrzeuge der Friedhofsverwaltung und der für den 
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Friedhof zugelassenen Dienstleistungserbringer -  zu befahren. Werden Fahrräder zum Transport 
von Arbeitsgeräten oder Grabschmuck benötigt, sind diese zu schieben; 

b) der Verkauf von Waren aller Art, insbesondere Kränze und Blumen, sowie das Anbieten von 
Dienstleistungen; 

c) an Sonn- und Feiertagen oder in der Nähe einer Bestattung Arbeiten auszuführen; 
d) die Erstellung und Verwertung von Film-, Ton-, Video– und Fotoaufnahmen, außer zu privaten 

Zwecken. Aufnahmen auch zu privaten Zwecken sind grundsätzlich nicht zugelassen, sofern sie 
sich störend auf den jeweiligen Handlungsablauf auswirken können; 

e) Druckschriften und andere Medien (z.B. CD, DVD) zu verteilen, ausgenommen Drucksachen, die 
im Rahmen der Bestattungsfeier notwendig und üblich sind; 

f) Abraum und Abfälle außerhalb der dafür bestimmten Stellen abzulagern oder mitgebrachten Un-
rat zu entsorgen; 

g) Den Friedhof und seine Einrichtungen und Anlagen zu verunreinigen oder zu beschädigen, Ein-
friedungen und Hecken zu übersteigen und Rasenflächen (soweit sie nicht als Wege dienen), 
Grabstätten und Grabeinfassungen zu betreten; 

h) Tiere mitzubringen. Hunde werden geduldet, sofern sie angeleint sind und gewährleistet ist, dass 
sie die Wege nicht verlassen und Grabstätten und Anlagen nicht beschädigen oder verunreini-
gen; 

i) zu lärmen und zu spielen oder den Friedhof für sportliche Betätigungen zu benutzen. 
 
(3) Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem Zweck des Friedhofs und 
der Ordnung auf ihm vereinbar sind. 
 
(4) Besondere Veranstaltungen auf dem Friedhof bedürfen der vorherigen Zustimmung der Friedhofs-
verwaltung. 
 
(5) Hausmüll, Gewerbeabfälle und sonstige außerhalb des Friedhofs angefallene Abfälle dürfen nicht 
auf den Friedhof gebracht werden. 
 

§ 6 
Dienstleistungen 

 
(1) Dienstleistungserbringer (Bildhauer, Steinmetze, Gärtner, Bestatter usw.) haben die für den Fried-
hof geltenden Bestimmungen zu beachten.  
 
(2) Tätig werden dürfen nur solche Dienstleistungserbringer, die fachlich geeignet und in betrieblicher 
und personeller Hinsicht zuverlässig sind. 
 
(3) Dienstleistungserbringern kann die Ausübung ihrer Tätigkeit von der Friedhofsverwaltung auf Zeit 
oder auf Dauer untersagt werden, wenn der Dienstleistungserbringer nach vorheriger Mahnung gegen 
für den Friedhof geltende Bestimmungen verstoßen hat. Bei einem schwerwiegenden Verstoß ist eine 
Mahnung entbehrlich. 
 
(4) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien dürfen auf dem Friedhof nur vorü-
bergehend und nur an Stellen gelagert werden, an denen sie nicht hindern. Die Arbeits- und Lager-
plätze sind nach Beendigung der Tagesarbeit zu säubern und in einem ordnungsgemäßen Zustand zu 
verlassen und bei Unterbrechung der Tagesarbeit so herzurichten, dass eine Behinderung Anderer aus-
geschlossen ist. Die Dienstleistungserbringer dürfen auf dem Friedhof keinen Abraum lagern. Wird die-
ses nicht beachtet, kann die Friedhofsverwaltung nach erfolgloser Aufforderung – im Wiederholungs-
fall oder bei unmittelbarer Gefahr auch ohne Aufforderung – die Entsorgung auf Kosten des Verursa-
chers veranlassen. Geräte von Dienstleistungserbringern dürfen nicht an oder in den Wasserentnah-
mestellen des Friedhofs gereinigt werden. 
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(5) Dienstleistungserbringer haften gegenüber dem Friedhofsträger für alle Schäden, die sie im Zusam-
menhang mit ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof schuldhaft verursachen. 
 
(6) Folgende Leistungen werden zur Wahrung eines einheitlichen Erscheinungsbildes, zur Einhaltung 
bestattungsrechtlicher Vorschriften und zur Sicherung der Würde des Ortes entsprechender Abläufe 
auf dem Friedhof allein von der Friedhofsverwaltung (der Friedhofsträgerin) erbracht: Bestattung (Aus-
heben und Verfüllen eines Grabes), Umbettung, allgemeine Friedhofsunterhaltung. 
 
 

III. Allgemeine Bestattungsvorschriften 
 
Grundsätzlich gelten alle Bestimmungen dieser Friedhofsordnung in gleicher Weise für Erdbestattun-
gen wie auch für Aschebeisetzungen, sofern in der jeweiligen Bestimmung nichts anderes geregelt 
wird. 
 

§ 7 
Anmeldung einer Bestattung 

 
(1) Eine Bestattung ist unter Vorlage der gesetzlich vorgeschriebenen Unterlagen und der von der 
Friedhofsverwaltung dafür vorgehaltenen Formulare rechtzeitig bei der mit der Verwaltung des Fried-
hofes beauftragten Person bzw. Verwaltungsstelle anzumelden. Dabei ist mitzuteilen, wer die Bestat-
tung leiten und wer sonst bei der Bestattung (einschließlich Trauerfeier) gestaltend mitwirken wird. 
Ebenso ist mitzuteilen, wenn besondere oder unübliche Abläufe der Bestattung oder Trauerfeier vor-
gesehen sind. Dies gilt insbesondere für Bestattungen nach anderen als christlichen Ritualen und Ab-
läufen. 
 
(2) Die Friedhofsverwaltung kann die Person, die die Bestattung leiten oder bei der Bestattung gestal-
tend mitwirken soll, ausschließen, wenn sie verletzende Äußerungen gegen den christlichen Glauben 
oder die evangelische Kirche getan hat und eine Wiederholung zu erwarten ist. Ebenso kann die Fried-
hofsverwaltung Handlungen und Rituale bei der Bestattung oder Trauerfeier untersagen, wenn sie ge-
gen den christlichen Glauben oder die evangelische Kirche oder in anderer Weise gegen die Menschen-
würde oder die Würde des Friedhofes verstoßen. 
 
(3) Vor einer Bestattung in einer Wahlgrabstätte, an der bereits ein Nutzungsrecht verliehen ist, ist das 
Nutzungsrecht nachzuweisen. 
 
(4) Die Friedhofsverwaltung setzt im Einvernehmen mit dem/der zuständigen Pastor/-in den Zeitpunkt 
der Bestattung fest. Die Wünsche der Angehörigen sollen dabei nach Möglichkeit berücksichtigt wer-
den. 
 

§ 8 
Beschaffenheit von Särgen und Urnen 

 
(1) Erdbestattungen sind nur in geschlossenen, feuchtigkeitshemmenden Särgen zulässig. Von der 
Sargpflicht nach Satz 1 kann die untere Gesundheitsbehörde Ausnahmen zulassen, wenn in der zu be-
stattenden Person ein wichtiger Grund vorliegt und ein öffentlicher Belang nicht entgegensteht.  
 
(2) Für die Bestattung sind zur Vermeidung von Umweltbelastungen nur Särge aus leicht abbaubarem 
Material (z.B. Vollholz) erlaubt, die keine PVC-, PCP-, formaldehydabspaltenden, nitrozellulosehaltigen 
oder sonstigen umweltgefährdenden Lacke und Zusätze erhalten. Entsprechendes gilt für Sargzubehör 
und -ausstattung, Leichenhüllen und Leichenbekleidung.  
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(3) Die Särge sollen höchstens 2,00 m lang, 0,65 m hoch und im Mittelmaß 0,65 m breit sein. Sind in 
Ausnahmefällen größere Särge erforderlich, ist die Zustimmung der Friedhofsverwaltung bei der An-
meldung der Bestattung einzuholen.  
 
(4) Es dürfen keine Urnen, Überurnen oder Schmuckurnen verwendet werden, die aus Kunststoffen 
oder sonstigen nicht verrottbaren Werkstoffen hergestellt oder die geeignet sind, nachhaltig die phy-
sikalische, chemische oder biologische Beschaffenheit des Bodens oder des Grundwassers zu verän-
dern.  
 

§ 9 
Ausheben der Gräber 

 
(1) Gräber dürfen nur mit Auftrag der Friedhofsverwaltung und nur von Personen oder Firmen ausge-
hoben und zugefüllt werden, die dafür von der Friedhofsverwaltung bestimmt oder zugelassen sind.  
 
(2) Die Mindesttiefe des Grabes beträgt von der Oberkante Sarg bis Erdoberfläche (ohne Grabhügel) 
0,90 m, von der Oberkante Urne bis Erdoberfläche 0,50 m. Die Gräber für Erdbestattungen müssen 
voneinander durch mindestens 0,30 m starke Erdwände getrennt sein. 
 
(3) Die nutzungsberechtigte Person muss Grabzubehör (Grabmal, Einfassung, Lampen, Vasen, Großge-
hölze usw.), soweit erforderlich, vor der Bestattung auf ihre Kosten entfernen. Über das Erfordernis 
entscheidet die Friedhofsverwaltung. 
 
(4) Kommt die nutzungsberechtigte Person ihrer Verpflichtung aus Absatz 3 nicht nach und muss beim 
Ausheben des Grabes das Grabzubehör von dem Friedhofsträger entfernt werden, sind die dadurch 
entstehenden Kosten von der nutzungsberechtigten Person dem Friedhofsträger zu erstatten. Ein An-
spruch auf Wiederverwendung herausgenommener Pflanzen besteht nicht. 
 

§ 10 
Ruhezeiten 

 
(1) Die Ruhezeit für Leichen beträgt  

a) bei Verstorbenen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr   20 Jahre 
b) bei Verstorbenen ab dem 6. Lebensjahr    30 Jahre  

              
(2) Die Ruhezeit für Aschen beträgt        30 Jahre 
 

§ 11 
Umbettungen 

 
(1) Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört werden. 
 
(2) Umbettungen von Leichen und Aschen bedürfen, unbeschadet der sonstigen gesetzlichen Vor-
schriften, der vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Die Zustimmung kann nur bei Vorlie-
gen eines wichtigen Grundes erteilt werden. Die Umbettung von Leichen und Aschen ist nur bei Vor-
liegen einer Unbedenklichkeitsbescheinigung der unteren Gesundheitsbehörde zulässig. 
  
(3) Alle Umbettungen erfolgen nur auf Antrag; antragsberechtigt ist der jeweilige Nutzungsberechtigte. 
 
(4) Alle Umbettungen sind bei der Friedhofsverwaltung anzumelden. Die Friedhofsverwaltung be-
stimmt den Zeitpunkt der Umbettung. Die Arbeiten dürfen nur in Anwesenheit und unter Aufsicht ei-
ner dafür von der Friedhofsverwaltung benannten Person vorgenommen werden, die auch hinsichtlich 
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der Grablage, Einhaltung von Sicherheitsbestimmungen, Lagerung des Grabaushubs und sonstiger wei-
terer Friedhofsvorschriften weisungsbefugt ist. Bei der nachfolgenden Wiederbeisetzung ist die Anwe-
senheit der Angehörigen zulässig. 
 
(5) Die berechtigte Person hat sich gegenüber der Friedhofsverwaltung schriftlich zu verpflichten, alle 
Kosten zu übernehmen, die bei der Umbettung durch Beschädigung und Wiederinstandsetzung gärt-
nerischer oder baulicher Anlagen an Nachbargrabstätten oder Friedhofsanlagen entstehen. 
 
(6) Es liegt in der Entscheidung der Friedhofsverwaltung, ob Mitarbeiter des Friedhofes für die Durch-
führung der Ausgrabungsarbeiten zur Verfügung stehen. Ansonsten hat die die Umbettung veranlas-
sende Person selbst und auf eigene Kosten für eine Ausgrabung durch einen fachlich geeigneten 
Dienstleistungserbringer zu sorgen. Die Bereitstellung von Arbeitsgeräten ist mit der Friedhofsverwal-
tung abzustimmen. 
 
(7) Die Grabstätte ist nach Abschluss der Arbeiten wieder ordnungsgemäß zu verfüllen und sämtliche 
an der Grabstätte oder an Friedhofseinrichtungen entstandenen Beeinträchtigungen zu beseitigen. 
Hinsichtlich der Wiederherrichtung der Grabstätte und deren Gestaltung gelten die allgemeinen Best-
immungen für den Friedhof bzw. den betroffenen Friedhofsbereich. 
 
(8) Der Ablauf der Ruhe- und der Nutzungszeit wird durch eine Umbettung nicht unterbrochen oder 
gehemmt. 
 
(9) Leichen oder Aschen zu anderen als zu Umbettungszwecken wieder auszugraben, bedarf einer be-
hördlichen oder einer richterlichen Anordnung. 
 
(10) Bei Umbettung in ein Grab einer anderen Grabart wird das Recht an der bisherigen Grabstätte 
entschädigungslos an die Friedhofsverwaltung zurück gegeben. Das Recht an der zukünftigen Grab-
stätte ist für die noch verbleibende Ruhezeit zu erwerben. Eine Erstattung oder Verrechnung von be-
reits gezahlten Gebühren erfolgt nicht. 
 
 

IV. Grabstätten 
 

§ 12 
Allgemeines 

 
(1) Die Grabstätten bleiben im Eigentum des Friedhofsträgers. An ihnen können Rechte nur nach dieser 
Ordnung erworben werden. Ein Nutzungsrecht kann jeweils nur einer einzelnen Person, nicht mehre-
ren Personen zugleich zustehen. Nutzungsberechtigte Personen haben jede Änderung ihrer Anschrift 
der Friedhofsverwaltung mitzuteilen. 
 
(2) Das Nutzungsrecht an einer Grabstätte kann jederzeit erworben werden. Die Nutzungszeit beginnt 
in jedem Fall – auch bei einem Erwerb im Voraus ohne sofortige Inanspruchnahme für eine Bestattung 
– mit dem Zeitpunkt des Erwerbs des Nutzungsrechtes zu laufen.  
 
(3)  Folgende Arten von Grabstätten stehen auf dem Friedhof zur Verfügung: 
 
a) Wahlgrabstätten, 
b) Kinderwahlgrabstätten, 
c) Rasenwahlgrabstätten, 
d) Grabstätten in einer Gemeinschaftsgrabanlage. 
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(4) Schon bei der Verleihung des Nutzungsrechtes soll der Erwerber für den Fall seines Ablebens, aus 
dem in Satz 2 genannten Personenkreis, seinen Nachfolger im Nutzungsrecht bestimmen und ihm das 
Nutzungsrecht durch einen schriftlichen Vertrag übertragen, der erst im Zeitpunkt des Todes des Über-
tragenden wirksam wird. Wird bis zu seinem Ableben keine derartige Regelung getroffen, geht das 
Nutzungsrecht in nachstehender Reihenfolge auf die Angehörigen des verstorbenen Nutzungsberech-
tigten mit deren Zustimmung über, 
 
a) auf den überlebenden Ehegatten und eingetragenen Lebenspartner, und zwar auch dann, wenn 

Kinder aus einer früheren Ehe vorhanden sind, 
b) auf die ehelichen, nichtehelichen und Adoptivkinder, 
c) auf die Stiefkinder, 
d) auf die Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter oder Mütter, 
e) auf die Eltern, 
f) auf die Geschwister, 
g) auf die Stiefgeschwister, 
h) auf die nicht unter a) bis g) fallenden Erben. 
 
Innerhalb der einzelnen Gruppen b) bis d) und f) bis h) wird der Älteste Nutzungsberechtigter. Jeder 
Rechtsnachfolger hat das Nutzungsrecht unverzüglich nach Erwerb auf sich umschreiben zu lassen. 
 
(5) Ist der Nutzungsberechtigte verstorben und hat keiner der Angehörigen der Übernahme des Nut-
zungsrechtes zugestimmt, dann wird derjenige Nutzungsberechtigter, der die Bestattung des verstor-
benen Nutzungsberechtigten auf dieser Grabstätte veranlasst hat. 
 
(6) Ist die Rechtsnachfolge ungeklärt oder wird deren Feststellung durch den betroffenen Personen-
kreis behindert, kann der Kirchenvorstand über die Grabstätte ein vorläufiges Verfügungsverbot bis 
zur Klärung der Rechtsverhältnisse verhängen. 
 
(7) Es besteht kein Anspruch auf Verleihung oder Verlängerung von Nutzungsrechten an einer der Lage 
nach bestimmten Grabstätte oder auf Unveränderlichkeit der Umgebung. 
 
(8) In einer Grabstelle darf grundsätzlich nur eine Leiche oder Asche bestattet werden, sofern sich aus 
den Bestimmungen dieser Friedhofsordnung zu bestimmten Grabarten keine anderen Regelungen er-
geben. Eine verstorbene Mutter und ihr gleichzeitig - bei oder kurz nach der Geburt - verstorbenes 
Kind oder zwei gleichzeitig verstorbene Kinder bis zum vollendeten 5. Lebensjahr dürfen in einer Grab-
stelle bestattet werden. Sind in einer Grabstelle bereits Aschen beigesetzt oder eine Kinderleiche be-
stattet worden, ist bis zum Ablauf von deren Ruhezeit die Bestattung weiterer Leichen ausgeschlossen, 
wenn dadurch in bereits bestehende Ruhebereiche eingegriffen werden müsste. 
 
(9) Bei neu anzulegenden Grabstätten sollen die Grabstellen je nach Lage etwa folgende Größe haben: 
 
a) Wahl- u. Rasenwahlgrabstellen:    Länge: 2,00 m  Breite: 1,00 m, 
b) Kinderwahlgrabstellen:      Länge: 1,50 m  Breite: 0,90 m, 
c) Sargstellen in der Gemeinschaftsanlage:  Länge: 2,00 m  Breite: 1,00 m, 
d) Urnenstellen in der Gemeinschaftsanalage: Länge: 0,50 m  Breite: 0,50 m. 
 
Für die bisherigen Grabstätten gelten die übernommenen Maße. Im Einzelnen ist der Gestaltungsplan 
für den Friedhof maßgebend. 
 
(10) Aus dem Nutzungsrecht ergibt sich die Pflicht zur Anlage und zur Pflege der Grabstätte. Wird eine 
Grabstätte zu Lebzeiten im Voraus erworben, kann die Anlage mit Rasen bis zur ersten Belegung der 
Grabstätte erhalten bleiben. In diesem Fall wird bis zur ersten Bestattung/Beisetzung auf dieser Grab-
stätte jährlich eine Gebühr nach der jeweils gültigen Friedhofsgebührenordnung erhoben. 
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(11) Die Friedhofsverwaltung führt über die Bestattungen ein Verzeichnis, aus dem sich nachvollziehen 
lässt, wer an welcher Stelle bestattet ist und wann die Ruhezeit abläuft. 
 

§ 13 
-entfällt- 

 
 

§ 14 
Wahlgrabstätten 

 
(1) Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Erd- und Urnenbeisetzungen mit einer oder mehreren Stel-
len, an denen auf Antrag ein Nutzungsrecht für die Dauer von 30 Jahren verliehen und deren Lage im 
Benehmen mit dem Erwerber bestimmt wird. 
 
(2) In jeder einzelnen Grabstelle dürfen ein Sarg und/oder zwei Aschen beigesetzt werden. Die Bestat-
tung von Leichen ist nicht mehr möglich, wenn durch das Ausheben des Grabes der Ruhebereich einer 
bereits beigesetzten Asche oder Kinderleiche gestört wird. 
 
(3) Das Nutzungsrecht beginnt in der Regel mit der Beisetzung. Wird ein Nutzungsrecht bereits vor der 
Beisetzung erworben, beginnt das Nutzungsrecht zu dem in der Verleihungsurkunde genannten Zeit-
punkt. Es gilt in allen Fällen der Beendigung im Ablaufjahr stets bis zum 31. Dezember. Die Verleihungs-
urkunde wird mit dem Gebührenbescheid übersandt. 
 
(4) Eine Beisetzung darf nur stattfinden, wenn die Ruhezeit die Nutzungszeit nicht übersteigt oder ein 
Nutzungsrecht mindestens für die Zeit bis zum Ablauf der Ruhezeit für die gesamte Wahlgrabstätte 
verlängert worden ist. 
 
(5) Das Nutzungsrecht kann auf Antrag für die gesamte Wahlgrabstätte um Zeiträume von jeweils min-
destens 5 Jahre verlängert werden, höchstens jedoch um die Zeit eines neuen Nutzungsrechtes gem. 
Absatz 1. Die Friedhofsverwaltung ist nicht verpflichtet, zur rechtzeitigen Stellung eines Verlängerungs-
antrages aufzufordern. Die Gebühren für die Verlängerung richten sich nach der jeweiligen Gebühren-
ordnung. Die Friedhofsverwaltung kann Erwerb und Wiedererwerb von Grabstätten ablehnen, insbe-
sondere wenn eine Umgestaltung des betroffenen Grabfeldes oder die Schließung gem. § 3 beabsich-
tigt ist. Über das Nutzungsrecht wird eine Urkunde ausgestellt. 
 
(6) Der jeweilige Nutzungsberechtigte hat im Rahmen der Friedhofsordnung und der dazu ergangenen 
Regelungen das Recht, in der Grabstätte beigesetzt zu werden und bei Eintritt eines Bestattungsfalles 
über andere Beisetzungen und über die Art der Gestaltung und der Pflege der Grabstätte zu entschei-
den. Neben dem Nutzungsberechtigten dürfen folgende Angehörige in der Grabstätte bestattet wer-
den: 
 
a) der Ehegatte oder eingetragenen Lebenspartner, 
b) die ehelichen, nichtehelichen oder Adoptivkinder, 
c) die Stiefkinder, 
d) die ehelichen, nichtehelichen oder Adoptivenkel 
e) die Eltern, 
f) die Geschwister oder Halbgeschwister, 
g) die Stiefgeschwister, 
h) die Großeltern, 
i) die Ehegatten der Kinder, Enkel oder Geschwister, 
j) die Erben, die nicht unter den vorgenannten Personenkreis fallen, soweit es sich um natürliche 

Personen handelt. 
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Kann nach dem Tode einer bestattungsberechtigten Person die Entscheidung der nutzungsberechtig-
ten Person der Friedhofsverwaltung nicht rechtzeitig vor der Bestattung mitgeteilt werden, so ist die 
Friedhofsverwaltung nach pflichtgemäßer Prüfung berechtigt, die Bestattung zuzulassen. Die Bestat-
tung anderer, auch nichtverwandter Personen bedarf eines Antrags der nutzungsberechtigten Person 
und der Genehmigung der Friedhofsverwaltung. 
 
(7) Auf das Nutzungsrecht an einer unbelegten Grabstätte kann jederzeit, an teilbelegten Grabstätten 
erst nach Ablauf der letzten Ruhezeit entschädigungslos verzichtet werden. Ein Verzicht ist nur für die 
gesamte Grabstätte möglich. Wenn Gründe einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Verwaltung 
des Friedhofs nicht entgegenstehen, kann im Einzelfall auf Antrag des Nutzungsberechtigten auch dem 
Verzicht einzelner Grabstellen einer Grabstätte zugestimmt werden. 
 

§ 15 
Kinderwahlgrabstätten 

 
(1) Kinderwahlgrabstätten sind Grabstätten zur Bestattung von Leichen oder Aschen von verstorbenen 
Kindern bis zum vollendeten 5. Lebensjahr sowie von Fehl- oder Ungeborenen, an denen auf Antrag 
ein Nutzungsrecht für die Dauer von 20 Jahren verliehen wird. 
 
(2) Für die Auswahl der Grablage stehen gegebenenfalls nur eingeschränkte Bereiche zur Verfügung. 
Maßgebend ist der Friedhofsplan oder die Anweisungen der Friedhofsverwaltung. 
 
(3) Die Größe der Grabstätte ergibt sich aus dem Belegungsplan. 
 
(4) Die Belegung ist mit einer Kinderleiche und bis zu 2 Kinderaschen zulässig. § 12 Absatz 8 gilt ent-
sprechend. 
 
(5) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten die Regelungen des § 14 
entsprechend. 
 

§ 16 
Rasenwahlgrabstätten 

 
(1) Rasenwahlgrabstätten sind pflegefreie Grabstätten für Erd- oder Urnenbestattungen. 
 
(2) Ein Gestaltungs- und Pflegerecht der Angehörigen besteht nicht, Herrichtung, Instandhaltung und 
Pflege der Grabstätten obliegt dem Friedhofsträger. 
 
(3) Die Rasengrabstätten sollen durch ein stehendes Denkmal oder durch eine bündig in den Rasen 
eingelassenen liegenden Grabplatte je Grabstelle gekennzeichnet werden. Die Beschaffung erfolgt 
durch den Nutzungsberechtigten auf eigene Rechnung. Stehende Denkmäler müssen mittig mit einem 
Abstand von 20 cm zur Rasenfläche auf einer bündig eingelassenen Sockelplatte aufgestellt werden. 
Liegende Grabplatten mit Namenskennzeichnung dürfen ausschließlich mit folgenden Maßen verwen-
det werden: 
 

Länge:      0,30 m Breite:      0,50 m. 
 

Die Platten müssen eine Mindeststärke von 5 cm aufweisen. Die Beschriftung ist einzugravieren, erha-
bene Buchstaben sowie das Auslegen mit Gold- oder Silberschrift sind nicht zulässig. 
 
(4) Auf der Grabfläche sind Anpflanzungen, das Aufstellen von Schalen o.ä., stehender Blumen-
schmuck, andere individuelle Grabgestaltung und Ablegen von Grabschmuck nicht zulässig. Bei Zuwi-
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derhandlungen kann er von den Friedhofsmitarbeitern jederzeit entfernt werden. Die Friedhofsver-
waltung ist dabei zur Aufbewahrung abgeräumter Gegenstände (z.B. Pflanzschalen und dergl.) nicht 
verpflichtet. 
 
(5) Die nachträgliche Umwandlung von Grabstätten gemäß § 14 in entsprechende Rasengrabstätten 
ist grundsätzlich möglich, erfordert aber die Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Das Abräumen und 
Einebnen der Grabstätte obliegt in diesem Fall dem Nutzungsberechtigten. 
 
(6) Bei gemäß Absatz 5 umgewandelten Grabstätten kann ein vorhandenes Denkmal bestehen bleiben, 
sofern es den Anforderungen an die Standsicherheit genügt und eine umgebene Sockelplatte nach 
Absatz 3 angebracht wird. Bei Entfernen eines solchen Denkmals ist eine Grabplatte nach Absatz 3 
anzubringen. Geschieht dies nicht innerhalb von drei Monaten nach Einebnung der Grabstätte, kann 
die Friedhofsverwaltung auf Kosten des Nutzungsberechtigten eine entsprechende Grabplatte bzw. 
Sockelplatte anbringen lassen. 
 
(7) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten die Regelungen zu Wahl-
grabstätten (§ 14) entsprechend. 
 

§ 17 
Gemeinschaftsgrabstätten 

 
(1) Gemeinschaftsgrabstätten sind eine Zusammenfassung einer Vielzahl von nicht einzeln gekenn-
zeichneter Grabstätten für Särge und Urnen unterschiedlicher Nutzungsberechtigter zu einer einheit-
lichen Anlage mit besonderen Nutzungs- und Gestaltungsvorschriften. Innerhalb dieser Gesamtgrab-
stätte werden ausschließlich Einzelgrabstätten eingerichtet, an denen jeweils ein Nutzungsrecht für 
die Dauer der Ruhezeit vergeben wird. 
 
(2) Die Vergabe der Grabstätten erfolgt der Reihe nach und erst im Todesfall für die Dauer der Ruhe-
zeit. Es besteht grundsätzlich kein Anspruch auf Zuteilung einer Grabstätte in bestimmter Lage.  
 
(3) Ein Gestaltungs- und Pflegerecht der Angehörigen besteht nicht, Herrichtung, Instandhaltung und 
Pflege der Grabstätten obliegen dem Friedhofsträger. Eine Ablage von Grab- und Blumenschmuck ist 
nur an der dafür vorgesehenen gemeinsamen Stelle am Grabfeld zulässig. Das Ablegen von Grab-
schmuck und anderen Gegenständen direkt auf der Grabstelle ist mit Ausnahme eines Gesteckes oder 
Familienkranzes anlässlich der Beisetzung nicht zulässig. Unansehnlich gewordener Grab- und Blumen-
schmuck kann von den Friedhofsmitarbeitern jederzeit entfernt werden. Der Friedhofsträger ist dabei 
zur Aufbewahrung abgeräumter Gegenstände nicht verpflichtet. 
 
(4) Die Namen sowie Geburts- und Sterbedaten der in der Gemeinschaftsgrabstätte Bestatteten wer-
den auf dem dafür vom Friedhofsträger vorgesehenen gemeinsamen Denkmal auf der Grabanlage ge-
nannt. Die Eintragungen werden vom Friedhofsträger gegebenenfalls in gesammelter Form, möglichst 
jedoch zum Ende des Kirchenjahres, veranlasst. 
 
(5) In den Urnengrabstätten dieser Anlage können über die Bestimmungen des § 1 Absatz 2 hinaus 
auch Personen beigesetzt werden, die bei ihrem Ableben ihren Hauptwohnsitz innerhalb einer sonsti-
gen unmittelbar angrenzenden Kirchengemeinde hatten, sofern auf dem dort jeweils zuständigen 
Friedhof keine vergleichbare Grabart angeboten wird.  
 
(6) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten für die Gemeinschafts-
grabstätten die Regelungen des § 14 entsprechend. 
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V. Anlage und Pflege der Grabstätten 
 

§ 18 
Allgemeines 

 
(1) Jede Grabstätte ist so zu gestalten und so an die Umgebung anzupassen, dass der Friedhofszweck 
und die Würde des Friedhofs in seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage gewahrt wird. Alle 
Grabstätten müssen im Rahmen dieser Vorschrift hergerichtet und dauernd verkehrssicher instandge-
halten werden. 
 
(2) Für die Herrichtung und die Instandhaltung ist der Nutzungsberechtigte verantwortlich. Die Ver-
pflichtung besteht bis zum Ablauf des Nutzungsrechts. 
 
(3) Grabstätten müssen innerhalb von sechs Monaten nach deren Belegung, hergerichtet sein. Werden 
Nutzungsrechte ohne sofortige Belegung im Voraus erworben oder überschreitet das Nutzungsrecht 
den Ablauf aller Ruhezeiten, ist die Herrichtung nicht zwingend erforderlich; Der Friedhofsträger kann 
für die Pflege solcher Grabstätten jedoch besondere Gebührenregelungen treffen. 
 
(4) Grabstätten sind ebenerdig anzulegen, allenfalls geringfügig höher als das Niveau der angrenzen-
den oder nächsten Wege. Auf Dauer angelegte Grabhügel sind nicht zulässig. Die zulässige Grabstät-
tengröße darf nicht überschritten werden. Die Grabstätten dürfen nur mit Gewächsen bepflanzt wer-
den, durch die benachbarte Grabstätten und öffentliche Anlagen nicht beeinträchtigt werden. Die Be-
pflanzung darf seitlich nicht über die Grabstättengröße hinauswachsen. Das Pflanzen vom Bäumen ist 
nicht gestattet. Sträucher dürfen nur angepflanzt werden, wenn sie ihrer Art nach eine Höhe von 2,00 
m nicht überschreiten werden. Ansonsten sind sie auf diese Höhe zurückzuschneiden oder zu entfer-
nen. 
 
(5) Die Grabstätten sind einzufassen. Grabeinfassungen können aus natürlichen Pflanzen oder festem 
Material bestehen, sofern bei bestimmten Grabarten oder Friedhofsbereichen nichts anderes geregelt 
ist. Natürliche Pflanzen sind durch Beschneiden innerhalb der Grababmessungen und möglichst niedrig 
zu halten. Feste Grabeinfassungen sind nur aus Naturstein zugelassen. Sie sollen in Material und Ge-
staltung eine harmonische Einheit mit einem eventuellen Grabmal bilden. Die Grabeinfassungen sind 
so zu verlegen, dass eine Abgrenzung zu den Nachbargrabstätten durch die Verlegung von Grabbe-
grenzungsplatten noch möglich ist. Flächen, die die Grabeinfassung umgeben, sind bündig zu den an-
grenzenden Flächen anzulegen und zu halten. Diese Flächen sind bis 0,20 m um die Grabeinfassung 
dauerhaft von den jeweiligen Nutzungsberechtigten zu pflegen. 
 
(6) Die Friedhofsverwaltung ist befugt, stark wuchernde, absterbende oder Bestattungen behindernde 
Hecken und Sträucher zu beschneiden oder zu beseitigen.  
 
(7) Verwelkte Blumen, Kränze usw. sind von den Grabstätten zu entfernen und an den dafür vorgese-
henen Plätzen abzulegen. 
 
(8) Zum Erhalt und zur Förderung der Biodiversität auf dem Friedhof sind Grabstätten möglichst zu 
bepflanzen. Eine Grababdeckung mit Platten oder anderen, undurchlässigen Materialien sowie mit 
Kies oder Splitt ist unerwünscht. Sollen solche Abdeckungen trotzdem aufgebracht werden, dürfen 
diese nur aus Naturstein bestehen und nicht mehr als 2/3 der Grabstätte abdecken. Eine solche Abde-
ckung muss von der Friedhofsverwaltung genehmigt werden. Beim Belegen der Grabstätte mit Kies 
oder Splitt anstelle einer Bepflanzung darf kein luft- und wasserundurchlässiger Unterbau angelegt 
werden. Die Friedhofsverwaltung kann widerrechtlich aufgebrachte Abdeckungen auf Kosten der Nut-
zungsberechtigten entfernen lassen. 
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(9) Die Herrichtung, die Unterhaltung und jede Veränderung der gärtnerischen Anlagen außerhalb der 
Grabstätten obliegt ausschließlich der Friedhofsverwaltung. 
 
(10) Der Friedhofsträger ist nicht verpflichtet, zur Verhütung von Schäden, die durch fremde Personen 
oder Tiere hervorgerufen werden, Vorkehrungen zu treffen. 
 

§ 19 
Grabpflege, Grabschmuck 

 
(1) Die Verwendung von Pflanzenschutz- und Wildkrautbekämpfungsmitteln sowie von biologisch 
nicht abbaubaren Reinigungsmitteln zur Grabpflege und Reinigung von Grabmalen und anderen Anla-
gen ist nicht gestattet. 
 
(2) Kunststoffe dürfen in sämtlichen Produkten der Trauerfloristik, insbesondere in Kränzen, Trauerge-
binden, Trauergestecken, in Grabschmuck und bei Grabeinfassungen sowie bei Pflanzenanzuchtbehäl-
tern, die an der Pflanze verbleiben, nicht verwendet werden (ausgenommen sind Grabvasen, Grablich-
ter und Markierungszeichen) und dürfen, ebenso wie Verpackungsmaterial und Transportbehälter aus 
diesen Stoffen, nicht in die Friedhofsabfälle gelangen, sondern sind mitzunehmen, soweit keine ent-
sprechende Entsorgungsmöglichkeit angeboten wird. 
 
(3) Bei Verwendung von Blechdosen, Gläsern, Flaschen o. ä. für die Aufnahme von Schnittblumen sind 
diese durch das Einlassen in den Erdboden unsichtbar zu machen. 
 
(4) Unansehnlich gewordener Grabschmuck ist zu entfernen und ebenso wie entfernte Pflanzen an den 
dafür vorgesehenen Plätzen abzulegen. Eine evtl. vorgesehene Abfallsortierung ist zu beachten. 
 

§ 20 
Vernachlässigung 

 
(1) Wird eine Grabstätte nicht vorschriftsmäßig hergerichtet oder gepflegt, hat die nutzungsberech-
tigte Person nach schriftlicher Aufforderung der Friedhofsverwaltung die Grabstätte innerhalb einer 
angemessenen Frist in Ordnung zu bringen. Kommt sie der Verpflichtung nicht nach, kann die Fried-
hofsverwaltung die Grabstätte auf Kosten der nutzungsberechtigten Person in Ordnung bringen oder 
bringen lassen.  Ist die nutzungsberechtigte Person der Verpflichtung aus Satz 1 nicht nachgekommen, 
kann die Friedhofsverwaltung auch die Grabstätte einebnen und begrünen. Die Pflege einer solcher 
eingeebneter und begrünter Grabstätten erfolgt bis zu einer möglichen Neuanlegung auf Kosten der 
nutzungsberechtigten Person durch den Friedhofsträger. Grabmale werden dabei nach Möglichkeit 
unter Beachtung an die Standsicherheit zu stellenden Anforderungen erhalten. 
 
(2) Ist die nutzungsberechtigte Person nicht bekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand zu ermit-
teln, wird durch eine öffentliche Bekanntmachung auf die Verpflichtung zur Herrichtung  und Pflege 
hingewiesen. Außerdem wird die unbekannte nutzungsberechtigte Person durch ein Hinweisschild auf 
der Grabstätte aufgefordert, sich mit der Friedhofsverwaltung in Verbindung zu setzen. Bleibt die Auf-
forderung oder der Hinweis drei Monate unbeachtet, kann die Friedhofsverwaltung auf Kosten der 
nutzungsberechtigten Person 
 
a) die Grabstätte abräumen, einebnen und einsäen und 
b) Grabmale und  andere Anlagen beseitigen lassen. 
  
(3) Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gilt Absatz 1 Satz 1 entsprechend. Wird die Aufforderung nicht 
befolgt oder ist die nutzungsberechtigte Person nicht bekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand 
zu ermitteln, kann die Friedhofsverwaltung den Grabschmuck auf Kosten der nutzungsberechtigten 
Person entfernen oder entfernen lassen. 
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VI. Grabmale und  andere Anlagen 
 

§ 21 
Gestaltung und Standsicherheit von Grabmalen und anderen Anlagen 

 
(1) Die Aufgabe eines Grabmales soll es sein, das Grab nicht nur zu bezeichnen, sondern vielmehr das 
Andenken an die Verstorbenen zu erhalten. 
 
(2) Grabmale und andere Anlagen dürfen nicht so gestaltet werden, dass sie eine Verunstaltung des 
Friedhofes bewirken oder Friedhofsbesucher in ihrer Andacht stören können. Die Gestaltung darf sich 
ferner nicht gegen den christlichen Glauben, die evangelische Kirche oder in anderer Weise gegen die 
Menschenwürde und die Würde eines Friedhofes richten. Im Übrigen gilt § 18 Absatz 1 entsprechend. 
Werkstattbezeichnungen dürfen nur unten an der Seite oder Rückseite in unauffälliger Weise ange-
bracht werden. 
 
(3) Bei der Größe der Grabmale ist auf die Größe der Grabstätte Rücksicht zu nehmen. Unverhältnis-
mäßig große Grabmale sind zu vermeiden. Das Grabmal soll sich harmonisch in das Gesamtbild des 
betroffenen Friedhofsbereiches eingliedern.  
 
(4) Grabmale aus anderen Materialien als Naturstein (z.B. aus Zementmasse, Glas, Porzellan, Emaille, 
Blech, usw.) sind nicht gestattet. Grabmale, Stelen und Kreuze aus Holz sind zugelassen, sofern sie nur 
mit Holzimprägnierung behandelt werden. Schmiedeeiserne Kreuze sind zulässig, dürfen aber nur in 
Grautönen bzw. schwarz gestrichen werden. 
 
(5) Grabmale und andere Anlagen sind dauernd in würdigem und verkehrssicherem Zustand zu halten. 
Hierfür ist die nutzungsberechtigte Person verantwortlich. 
 
(6) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, anderen Anlagen oder Teilen davon gefährdet, ist die 
für die Unterhaltung verantwortliche nutzungsberechtigte Person verpflichtet, unverzüglich Abhilfe zu 
schaffen. Bei Gefahr im Verzuge kann die Friedhofsverwaltung auf Kosten der nutzungsberechtigten 
Person geeignete Sicherungsmaßnahmen treffen (z.B. Absperrungen, Umlegen von Grabmalen). Wird 
der ordnungswidrige Zustand trotz schriftlicher Aufforderung der Friedhofsverwaltung nicht innerhalb 
einer festzusetzenden angemessenen Frist beseitigt, ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, die Grab-
male, andere Anlagen oder Teile davon auf Kosten der nutzungsberechtigten Person zu entfernen. Ist 
die nutzungsberechtigte Person nicht bekannt oder ohne besonderen Aufwand nicht zu ermitteln, ge-
nügen als Aufforderung eine öffentliche Bekanntmachung und ein Hinweisschild auf der Grabstätte, 
das für die Dauer von einem Monat aufgestellt wird. 
 

§ 22 
Verwendung von Natursteinen 

 
(1) Natursteine dürfen auf dem Friedhof nur verwendet werden, wenn 
 

1. glaubhaft gemacht wird, dass sie in einem Staat oder Gebiet gewonnen oder hergestellt wur-
den, in dem das Übereinkommen über das Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Besei-
tigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit vom 17. Juni 1999 (BGBl. 2001 II S. 1291, 
Bekanntmachung vom 28. Juni 2002, BGBl. II S. 2352) eingehalten wird, oder 
 

2. ein Nachweis nach Absatz 3 vorliegt. 
 
(2) Derzeit erfüllen folgende Staaten diese Voraussetzungen: Australien, Belgien, Bosnien-Herzego-
wina, Brasilien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, 
Island, Israel, Italien, Japan, Kanada, Kosovo, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, 
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Malta, Mazedonien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Schwe-
den, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Türkei, Tschechien, Ukraine, Ungarn, Vereinigtes König-
reich, Vereinigte Staaten von Amerika, Zypern. 
 
Um zu verhindern, dass Natursteine verwendet werden, die aus einem Drittland in einen der in Satz 1 
genannten Staaten oder das Gebiet importiert worden sind, in dem das in Absatz 1 Nr. 1 genannte 
Übereinkommen nicht eingehalten wird, ist eine dahingehende Erklärung abzugeben. 
 
(3) Als Nachweis nach Absatz 1 Nummer 2 gilt ein Zertifikat einer der nachfolgenden Organisationen: 
 
1. Fair Stone 
2. IGEP 
3. Werkgroep Duurzame Natursteen – WGDN 
4. Xertifix 
 
Eine gleichwertige Erklärung einer geeigneten Stelle oder Vereinigung im Sinne des § 13 a Abs. 3 Satz 
4 des Gesetzes über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen (BestattG) setzt voraus, dass die 
erklärende Stelle  
 

1. über einschlägige Erfahrungen und Kenntnisse auf dem Gebiet des Übereinkommens über das 
Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinder-
arbeit vom 17. Juni 1999 (BGBl. 2001 II S. 1291, Bekanntmachung vom 28. Juni 2002, BGBl. II 
S. 2352) verfügt,  

2. weder unmittelbar noch mittelbar an der Herstellung oder am Handel mit Steinen beteiligt ist,  
3. ihre Tätigkeit im Zusammenhang mit der Abgabe der gleichwertigen Erklärung dokumentiert 

und die Dokumentation auf Anforderung des Friedhofsträgers zur Einsichtnahme bereitstellt, 
4. erklärt, dass sie sich über das Fehlen schlimmster Formen von Kinderarbeit durch unangekün-

digte Kontrollen im Herstellungsstaat vergewissert hat. 
  
(4) Für die abzugebende Erklärung kann das durch die Friedhofsverwaltung bereitgestellte und auf der 
Internetseite des Ev.-luth. Kirchenamtes in Aurich (www.kirchenamt-aurich.de) hinterlegte Muster 
„Erklärung über die Vorlage von Nachweisen nach § 13 a BestattG“ verwendet werden. 
 

§ 23 
Errichtung und Änderung von Grabmalen 

 
(1) Die Errichtung und jede Änderung von Grabmalen und anderen Anlagen sind der Friedhofsverwal-
tung anzuzeigen mit der Erklärung, dass das Vorhaben der gültigen Friedhofsordnung und den Vorga-
ben des technischen Regelwerks entspricht.  
 
(2) Der Anzeige ist der Grabmalentwurf in einem geeigneten Maßstab beizufügen. In den Anzeigeun-
terlagen sollen alle wesentlichen Teile erkennbar, die Darstellung der Befestigungsmittel mit Bema-
ßung und Materialangaben sowie die Gründungstechnik mit Maßangaben und Materialbenennung in 
den Anzeigeunterlagen eingetragen sein. 
 
(3) Mit dem Vorhaben darf drei Monate nach Vorlage der vollständigen Anzeige begonnen werden, 
wenn seitens der Friedhofsverwaltung in dieser Zeit keine Bedenken wegen eines Verstoßes gegen die 
Friedhofsordnung oder das technische Regelwerk geltend gemacht werden. Vor Ablauf von drei Mo-
naten darf begonnen werden, wenn die Friedhofsverwaltung schriftlich die Übereinstimmung mit der 
geltenden Friedhofsordnung und die Vollständigkeit der Anzeige der sicherheitsrelevanten Daten be-
stätigt. 
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(4) Das Vorhaben ist erneut anzuzeigen, wenn das Grabmal oder die sonstige bauliche Anlage nicht 
binnen eines Jahres nach Einreichen der Anzeige errichtet oder geändert worden ist. 
 
(5) Die Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen müssen verkehrssicher sein. Sie sind entsprechend 
ihrer Größe nach den allgemeinen Regeln der Baukunst zu fundamentieren und so zu befestigen, dass 
sie dauernd standsicher sind und auch beim Öffnen benachbarter Gräber nicht umstürzen. Maßgeben-
des Regelwerk zur Auslegung der Regeln der Baukunst ist ausschließlich die aktuelle Fassung der „Tech-
nischen Anleitung zur Standsicherheit von Grabmalanlagen (TA Grabmal) der Deutschen Naturstein-
Akademie e.V. (DENAK)“. Die TA Grabmal gilt für die Planung, Erstellung, Ausführung, die Abnahme-
prüfung und jährliche Prüfung der Grabmalanlagen. 
 
(6) Für alle neu errichteten, versetzten und reparierten Grabmale hat der Steinmetz oder sonstige 
Dienstleistungserbringer (mit gleichwertiger Qualifikation in Befestigungstechnik, Planung, Berech-
nung und Ausführung von Gründungen) eine Abnahmeprüfung nach Abschnitt 4 der TA Grabmal vor-
zunehmen.  Die gleichwertige Qualifikation i.S.v. Satz 1 ist zweifelsfrei nachzuweisen. Der Prüfablauf 
ist nachvollziehbar zu dokumentieren. 
 
(7) Die nutzungsberechtigte Person oder eine von ihr bevollmächtigte Person hat der Friedhofsverwal-
tung spätestens sechs Wochen nach Fertigstellung der Grabmalanlage die Dokumentation der Abnah-
meprüfung und die Abnahmebescheinigung entsprechend den Anforderungen der TA Grabmal vorzu-
legen. 
 
(8) Fachlich geeignet i.S.v. § 6 Absatz 2 sind Dienstleistungserbringer, die aufgrund ihrer Ausbildung in 
der Lage sind, unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten des Friedhofes die angemessene Grün-
dungsart zu wählen und nach der TA Grabmal die erforderlichen Fundamentabmessungen zu berech-
nen. Die Dienstleistungserbringer müssen in der Lage sein, für die Befestigung der Grabmalteile das 
richtige Befestigungsmittel auszuwählen, zu dimensionieren und zu montieren. Ferner müssen sie die 
Standsicherheit von Grabmalanlagen beurteilen können und fähig sein, mit Hilfe von Messgeräten die 
Standsicherheit zu kontrollieren und zu dokumentieren. 
 
(9) Entspricht die Ausführung eines errichteten oder veränderten Grabmals und anderer Anlagen nicht 
den Anzeigeunterlagen und den Vorgaben der Friedhofsordnung, setzt die Friedhofsverwaltung der 
nutzungsberechtigten Person eine angemessene Frist zur Beseitigung oder Abänderung des Grabmals 
und anderer Anlagen. Nach ergebnislosem Ablauf der Frist kann die Friedhofsverwaltung die Abände-
rung oder Beseitigung auf Kosten der nutzungsberechtigten Person veranlassen. Bei nicht ordnungs-
mäßiger Gründung und Befestigung des Grabmals und anderer Anlagen gilt § 21 Absatz 5. 
 

§ 24 
Mausoleen und gemauerte Grüfte 

 
Soweit auf den Friedhöfen Mausoleen oder gemauerte Grüfte bestehen, können sie im Rahmen der 
bestehenden Nutzungsrechte genutzt werden. Neubauten sind nicht möglich. Im Übrigen gelten § 21 
Absätze 4 und 5 entsprechend.  
 

§ 25 
Entfernung 

 
(1) Grabmale und sonstige bauliche Anlagen dürfen vor Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts 
nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Friedhofsverwaltung entfernt werden. 
 
(2) Nach Ablauf des Nutzungsrechts sind die Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen zu entfer-
nen, sofern sie nicht unter § 26 fallen. Sind die Grabmale oder die sonstigen baulichen Anlagen nicht 
innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Nutzungsrechts entfernt, fallen sie entschädigungslos in 



- 703 - 

die Verfügungsgewalt der Friedhofsverwaltung. Für beseitigte Anlagen wird kein Ersatz geleistet. Die 
Kirchengemeinde ist zur Aufbewahrung abgeräumter Grabmale und sonstiger Anlagen nicht verpflich-
tet. Sofern die Grabstätten vom Friedhofsträger abgeräumt werden, hat der jeweilige nutzungsberech-
tigte Person die Kosten zu tragen. 
 

§ 26 
Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale 

 
Künstlerisch bzw. historisch wertvolle Grabmale oder solche, die für die Eigenart des Friedhofs Bedeu-
tung haben, werden nach Möglichkeit von der Friedhofsverwaltung erhalten. 
 
 

VII. Leichenhalle und Trauerfeiern 
 

§ 27 
Leichenhalle 

-entfällt- 
 
 

§ 28 
Kapelle 

 
Für Trauerfeiern steht die Kapelle der Gemeinde Großefehn zur Verfügung. 
 
 

VIII. Schlussvorschriften 
 
 

§ 29 
Haftung 

 
(1) Der Friedhofsträger haftet nicht für Schäden, die durch nichtordnungsgemäße Benutzung des Fried-
hofes, seiner Anlagen und Einrichtungen, durch dritte Personen oder durch Tiere entstehen. Im Übri-
gen haftet der Friedhofsträger nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. 
 
(2) Die Nutzungsberechtigten haften für alle Schäden, die durch von ihnen oder in ihrem Auftrag er-
richtete Grabmale, und andere Anlagen entstehen.  
 

§ 30 
Gebühren 

 
Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrichtungen sind Gebühren nach der jeweils geltenden 
Friedhofsgebührenordnung zu entrichten. 
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§ 31 
Inkrafttreten 

 
Diese Ordnung tritt nach ihrer kirchenaufsichtlichen Genehmigung zum 1. des auf die öffentliche Be-
kanntmachung folgenden Monats in Kraft. Gleichzeitig tritt die bisherige Friedhofsordnung außer 
Kraft. 
 
Holtrop, den 30.10.2025 
 
Der Kirchenvorstand: 
 
Lienemann    Eiben 
Vorsitzender    Kirchenvorsteherin 
 
Die vorstehende Neufassung der Friedhofsordnung für den Friedhof der Ev.-luth. Kirchengemeinde 
Holtrop wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 66 Absatz 3 Nummer 2 der Kirchenge-
meindeordnung der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers erforderliche Genehmigung wurde am 
11.11.2025 erteilt. 
 
Tiemann 
Ev.-luth. Kirchenamt in Aurich 
 

 
Friedhofsgebührenordnung (FGO) für den Friedhof 

der Ev.-luth. Kirchengemeinde Holtrop 
 
Gemäß § 5 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverord-
nung) vom 13. November 1973 (Kirchl. Amtsbl. 1974 S. 1) und § 30 der Friedhofsordnung hat der Kir-
chenvorstand der Ev.-luth. Kirchengemeinde Holtrop für den Friedhof in Holtrop am 30.10.2025 fol-
gende Friedhofsgebührenordnung beschlossen: 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrichtungen sowie für sonstige in § 7 aufgeführte Leis-
tungen der Kirchengemeinde werden Gebühren nach dieser Gebührenordnung erhoben. 
 

§ 2 
Gebührenschuldner 

 
(1) Gebührenschuldner der Benutzungsgebühr ist 
 
1. wer die Bestattung oder sonstige gebührenpflichtige Leistung nach dieser Ordnung beantragt oder 

durch ihm zurechenbares Verhalten ausgelöst hat, 
2. wer das Nutzungsrecht an einer Grabstätte erworben oder verlängert hat, 
3. wer die Gebührenschuld gegenüber der Friedhofsverwaltung durch schriftliche Erklärung übernom-

men hat oder wer für die Gebührenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet. 
 

(2) Gebührenschuldner der Verwaltungsgebühr ist 
 
1. wer die Verwaltungshandlung veranlasst oder in wessen Interesse sie vorgenommen wird, 
2. wer die Gebührenschuld gegenüber der Friedhofsverwaltung durch schriftliche Erklärung übernom-

men hat oder wer für die Gebührenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet. 
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(3) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner. 
 

§ 3 
Entstehen der Gebührenschuld 

 
(1) Bei Grabnutzungsgebühren entsteht die Gebührenschuld bereits mit der Begründung des Nut-
zungsrechtes für die gesamte Nutzungsdauer der Grabstätte oder bereits mit der Verlängerung des 
Nutzungsrechtes für den Zeitraum der gesamten Verlängerung der Grabstätte. 
 
(2) Bei sonstigen Benutzungsgebühren entsteht die Gebührenschuld mit der Inanspruchnahme der je-
weiligen gebührenpflichtigen Leistung. 
 
(3) Bei Verwaltungsgebühren entsteht die Gebührenschuld mit der Vornahme der Verwaltungshand-
lung. 
 

§ 4 
Umsatzsteuer 

 
Sofern und soweit der Friedhofsträger bzw. einzelne Gebührenpositionen der Umsatzsteuerpflicht un-
terliegen, wird für die gekennzeichneten Gebührenpositionen zusätzlich die gesetzliche Umsatzsteuer 
erhoben und separat ausgewiesen. 

 
§ 5 

Festsetzung und Fälligkeit 
 

(1) Die Heranziehung zu Gebühren erfolgt durch schriftlichen Bescheid. Die Gebühren sind innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. 
 
(2) Die Friedhofsverwaltung kann die Benutzung des Friedhofes untersagen und Leistungen verwei-
gern, sofern ausstehende Gebühren nicht entrichtet worden sind oder eine entsprechende Sicherheit 
nicht geleistet ist. 
 
(3) Rückständige Gebühren werden im Verwaltungszwangsverfahren eingezogen. 
 

§ 6 
Säumniszuschläge, Kosten, Einziehung rückständiger Gebühren 

 
(1) Werden Gebühren nicht bis zum Ablauf des Fälligkeitstages entrichtet, so kann für jeden angefan-
genen Monat der Säumnis ein Säumniszuschlag von 1 % des abgerundeten rückständigen Gebühren-
betrages erhoben werden; abzurunden ist auf den nächsten durch 50 Euro teilbaren Betrag.  
 
(2) Für schriftliche Mahnungen ist der dafür anfallende Aufwand durch den Gebührenschuldner oder 
die Gebührenschuldnerin zu erstatten.  
 
(3) Rückständige Gebühren, Säumniszuschläge sowie Kosten nach Absatz 2 werden im Verwaltungs-
zwangsverfahren eingezogen. Die Kosten der Vollstreckung hat der Vollstreckungsschuldner oder die 
Vollstreckungsschuldnerin zu tragen. 
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§ 7 
Gebührentarif 

 
I. Gebühren für die Verleihung von Nutzungsrechten an Grabstätten: 
 

1. Wahlgrabstätten -je Grabstelle- 
a) Sarg/Urne, für 30 Jahre: ----------------------------------------------------------------------------------- 495,00 € 
b) für jedes Jahr der Verlängerung: ------------------------------------------------------------------------- 16,50 € 
 
c) Kind, für 20 Jahre: ------------------------------------------------------------------------------------------- 260,00 € 
d) für jedes Jahr der Verlängerung: ------------------------------------------------------------------------- 13,00 € 
 

2. Rasenwahlgrabstätten -je Grabstelle- 
Die Gebühr beinhaltet die Verleihung des Nutzungsrechtes, die Anlegung der Grabstätte als Grün-
fläche und deren laufenden Pflege: 
 
a) Sarg/Urne, für 30 Jahre: -------------------------------------------------------------------------------- 1.140,00 € 
b) für jedes Jahr der Verlängerung: ------------------------------------------------------------------------- 38,00 € 
 
Umwandlung einer Wahlgrabstätte in eine pflegefreien Rasengrabstätte (die Gebühr wird im Vo-
raus für die verbleibende Nutzungsdauer erhoben: 
 
c) je Jahr und Grabstelle: -------------------------------------------------------------------------------------- 25,00 € 
 
Zuzüglich Ablösung der Friedhofsunterhaltungsgebühr in Höhe von 7,50 EUR je Grabstelle und Jahr 
der verbleibenden Nutzungsdauer bei Grabstätten, die vor Inkrafttreten dieser Friedhofsgebühren-
ordnung erworben/verlängert wurden. 
 

3. Gemeinschaftsgrabanlage 
Die Gebühr beinhaltet die Kosten für die Verleihung des Nutzungsrechtes an einer Grabstelle in der 
Gemeinschaftsgrabanlage – je Grabstelle -: 
 
a) Sargstelle, für 30 Jahre: --------------------------------------------------------------------------------- 1.145,00 € 
b) Urne, für 30 Jahre: ------------------------------------------------------------------------------------------ 295,00 € 
 
Zu den o.g. Gebühren für die Verleihung des Nutzungsrechts kommen die Kosten der Namensin-
schrift gem. Absatz VIII Buchstabe a) hinzu.        
 

Hinweise: 
1. Überschreitet bei zusätzlicher Bestattung einer Urne in einer bereits belegten Grabstätte die 

neue Ruhezeit die bisherige Nutzungszeit, wird zur Anpassung an die neue Ruhezeit neben einer 
Gebühr gemäß Abschnitt II eine Verlängerungsgebühr nach Abschnitt I Nr. 1 bis 2 für jedes Jahr 
der Anpassung an die neue Ruhezeit erhoben, bei mehrstelligen Grabstätten für jede Stelle. 

2. Wiedererwerbe und Verlängerungen von Nutzungsrechten sind nur in vollen Kalenderjahren 
möglich. 

3. Die Gebühren für den Erwerb, Wiedererwerb, die Umwandlung und die Verlängerung des Nut-
zungsrechtes wird für die gesamte Nutzungszeit im Voraus erhoben. 
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II. Gebühren für die Bestattung  
Für das Ausheben und Verfüllen der Gruft, Auflegen und Abräumen der Kränze und der überflüssi-
gen Erde: 
 

a) für eine Erdbestattung: ---------------------------------------------------------------------------------- 420,00 € 
b) für eine Bestattung von Kindern bis einschl. 5. Lebensjahr:------------------------------------ 165,00 € 
c) für eine Urnenbestattung: ------------------------------------------------------------------------------- 85,00 € 

 
III. Gebühren für Ausgrabungen 
 

Die Festsetzung erfolgt im Einzelfall nach Aufwand und unter Berücksichtigung eventueller Ausla-
gen für Fremdkosten. 

 
IV. -entfällt- 
 
V. Friedhofsunterhaltungsgebühren  

Aus der Friedhofsunterhaltungsgebühr werden die Kosten der laufenden Instandhaltung, Bewirt-
schaftung und Pflege des Friedhofes und seiner Einrichtungen finanziert (Personal-/Sachkosten), 
die nicht bereits über die Gebühren für die Nutzungsrechte finanziert werden.  
 
Die Friedhofsunterhaltungsgebühr gilt nur für die Gebührenschuldner, die bereits vor Inkrafttre-
ten dieser Friedhofsgebührenordnung das Nutzungsrecht an einer Grabstätte erworben/verlän-
gert haben. Sie entrichten eine Gebühr in Höhe von: 
 

7,50 € je Grabstelle und Jahr 
 

bis zum Ablauf des Nutzungsrechtes bzw. bis zu einer Verlängerung des Nutzungsrechtes weiter. 
Die Gebühr wird zum 01.01. eines jeden Jahres fällig. Die Friedhofsunterhaltungsgebühr kann zu 
Hebungszeiträumen von bis zu drei Jahren zusammengefasst werden. 
 
Die laufenden Gebühren können für die Restlaufzeit des Nutzungsrechtes mit der Zahlung des 
Gesamtbetrages abgelöst werden. 

 
VI. Verwaltungsgebühren: 

Verwaltungskostenpauschale für Umschreibung des Nutzungsrechts, Umwandlung der Grabart, 
Anschriftenermittlung, etc.: ---------------------------------------------------------------------------------- 15,00 € 

 
VII. -entfällt- 

 
VIII. Sonstige Entgelte 

a) Inschrift Gemeinschaftsdenkmal: --------------------------------------------------------------------- 310,00 € 
 

 
§ 8 

Zusätzliche Leistungen 
 

Leistungen, für die kein Gebührentarif vorgesehen ist, werden von der Friedhofsverwaltung nach dem 
jeweiligen Aufwand berechnet.  
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§ 9 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
(1) Diese Friedhofsgebührenordnung tritt nach ihrer Genehmigung zum 01. des auf die öffentliche Be-
kanntmachung folgenden Monats in Kraft. 
 
(2) Mit Inkrafttreten dieser Friedhofsgebührenordnung tritt die Friedhofsgebührenordnung in der Fas-
sung vom 21.10.2016 außer Kraft. 
 
Holtrop, den 30.10.2025 
 
Der Kirchenvorstand: 
 
Lienemann     Eiben 
Vorsitzender     Kirchenvorsteherin 
 
Die vorstehende Neufassung der Friedhofsgebührenordnung für den Friedhof der Ev.-luth. Kirchenge-
meinde Holtrop wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 66 Absatz 3 Nummer 2 der Kir-
chengemeindeordnung der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers erforderliche Genehmigung wurde am 
11.11.2025 erteilt. 
 
Tiemann 
Ev.-luth. Kirchenamt in Aurich 
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